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Ehrenamt in der Gemeinde – ein Amt mit Zukunft

Das ehrenamtliche, freiwillige Engagement ist ein Wesensmerkmal der evangelischen Kirche wie auch der Diakonie. Wie wichtig und unverzichtbar es ist, wird daran deutlich, dass die EKHN seit einigen Jahren ein eigenes Ehrenamtsgesetz hat, in dem Rechte und Pflichten der Ehrenamtlichen wie auch der kirchlichen Organe ihnen gegenüber beschrieben werden. 

In der EKHN bringen ca. 68.000 ehrenamtlich Mitarbeitende ihre Begabungen und Erfahrungen in die Gemeinden ein. Sie gestalten Gottesdienste, leiten im Kirchenvorstand die Gemeinde, singen im Chor, leisten Küsterdienst, besuchen Kranke, leiten Jugendgruppen, sind aktiv in der Frauenarbeit, engagieren sich im Hospiz, in Teestuben, bei Tafeln oder im Besuchsdienst. Haupt- und nebenamtlich Mitarbeitende gibt es nur 21.000 in der EKHN, und voraussichtlich werden es in den nächsten Jahren weniger. In der Zukunft wird es daher immer mehr von den Ehrenamtlichen abhängen, ob die Kirche ihre Aufgaben weiter erfüllen kann. Auch darum kommt Ihrem Engagement im Kirchenvorstand eine so große Bedeutung zu. Dabei soll ehrenamtliche Arbeit die hauptamtliche nicht ersetzen. Ehrenamtliche Mitarbeit hat immer einen eigenen Stellenwert und geht von eigenen Rahmenbedingungen aus. 
Das Bild ist dabei sehr vielfältig, manchmal auch widersprüchlich. Da gibt es Gemeinden, die sich mehr Ehrenamtliche wünschen; andere Gemeinden haben Mühe, passende Arbeitsstrukturen für die vielen Ehrenamtlichen zu schaffen. Da gibt es Ehrenamtliche, die sich darüber beklagen, dass sie alles Mögliche machen müssen, nur nicht das, was ihnen einmal vorschwebte. Aber dann gibt es bereits hier und da Gemeinden, die die Arbeit ihrer Ehrenamtlichen vertraglich mit diesen geregelt haben. 

Wie also ist es um das Ehrenamt bestellt?

Die Untersuchung „Freiwilliges Engagement in der Evangelischen Kirche hat Zukunft“ des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahre 2006 hat ergeben, dass es keinen Grund gibt, von einer grundsätzlichen Krise des Ehrenamts zu sprechen. Viele Kirchenmitglieder machen nach eigener Aussage gute Erfahrungen mit ihrem Engagement. Es gibt sogar eine steigende Bereitschaft, sich in der Kirche ehrenamtlich zu betätigen. Im Durchschnitt ist die Zahl der Ehrenamtlichen in den Kirchen von 1999 bis 2004 um 0,5 % gewachsen. 35 % von ihnen sind bereit, das Engagement auszudehnen. Was hindert sie daran?

Erwartungen an das Ehrenamt

Ehrenamtliche erwarten – so die erwähnte Studie – dass die Tätigkeit Spaß macht, dass sie mit ihrem Engagement anderen helfen können, dass sie etwas für das Gemeinwohl tun und dass sie mit sympathischen Menschen zusammenkommen. Wenn diese Punkte erfüllt sind, engagieren sich Ehrenamtliche gerne. Dieser Befund deckt sich auch mit den Untersuchungsergebnissen des so genannten Freiwilligensurveys „Freiwilliges Engagement in Deutschland“ der Bundesregierung aus den Jahren 1999 und 2004.

Bei den Erwartungen Ehrenamtlicher halten sich das Interesse an eigenem Wohlbefinden und das Engagement für andere die Waage. Die Behauptung, dass es nicht genug Ehrenamtliche gäbe, weil der Egoismus in der Gesellschaft so groß sei, stimmt also nicht.

Altes und „neues“ Ehrenamt

Diese Balance zwischen persönlichem Gewinn und selbstlosen Motiven entspricht allerdings nicht immer den Vorstellungen der „alten“ Ehrenamtlichen. Für sie sind beispielsweise Gründe wie Aufopferungsbereitschaft, Nächstenliebe und Pflichtgefühl vorherrschend. Sie sind überwiegend für lange Zeit und häufig auch viele Stunden aktiv, sie genießen das Gemeinschaftsleben in der Gemeinde. Die so genannten „neuen“ Ehrenamtlichen legen sich nicht für längere Zeit fest, engagieren sich eher punktuell, interessieren sich für einen bestimmten Aspekt des Engagements in der Kirche und stellen häufig höhere Anforderungen an Qualität und Rahmenbedingungen. Ein Zusammenspiel von beiden Gruppierungen ist nötig. Unausgesprochen werden die so genannten „Neuen“ aber häufig weggedrängt. Aufgabe der Gemeindeleitung muss es sein, beiden Formen des Engagements Wertschätzung und Beachtung entgegenzubringen, beide zu begleiten und zu fördern, um gemeinsam Gemeinde zu gestalten. Kirchengemeinden brauchen beides: Tradition und Erneuerung, zeitlich begrenzte Projekte und Kontinuität.

Sie brauchen die Überzeugung, dass die „neuen“ Ehrenamtlichen – heute auch oft „Freiwillige“ genannt – nicht die Helfer oder Helferinnen der Hauptamtlichen sind. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten im Ehrenamt sind gewünscht. Hier gibt es viel Potenziale bei den so genannten „best agers“, den über 50-Jährigen, die bisher zu wenig im Blick sind.

Eine andere wichtige Motivation von potenziell Engagierten ist, dass sie im Ehrenamt Gestaltungsräume als Gegenpol zum Arbeitsleben suchen, in dem sie häufig wenig Freiräume haben. 

Es gilt außerdem die Vereinbarkeit von Schule, Ausbildung, Beruf und Familie mit dem ehrenamtlichen Engagement zu berücksichtigen sowie die unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männern zu beachten. Die familiären und beruflichen Anforderungen halten Menschen nicht ab, sich ehrenamtlich zu engagieren, sofern ihnen entsprechende Rahmenbedingungen geboten werden. Dazu gehören natürlich auch der Auslagenersatz und die Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien und Informationen. Ein Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen auf Augenhöhe ist ebenfalls Ausdruck der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit. Davon geht auch das Ehrenamtsgesetz aus. In seiner Präambel heißt es dazu: „In der Evangelischen Kirche ist es Aufgabe aller Getauften, am Bau des Reiches Gottes verantwortlich mitzuwirken. Deshalb ist ehren-, haupt- und nebenamtliche Arbeit gleichwertig.“

Potenziale sehen und am richtigen Ort einsetzen

Und doch scheint es nicht so einfach zu sein, die Interessierten zu finden und sie am richtigen Ort einzusetzen. Hier ist der Kirchenvorstand gefragt und nicht allein die Pfarrerin oder der Pfarrer. Ehrenamtliche zu gewinnen und zu begleiten ist Aufgabe der Gemeindeleitung und geschieht nicht nebenher. Beides muss sorgfältig geplant werden. Entscheidend ist und bleibt die persönliche Ansprache und Begleitung, um Ehrenamtliche für eine Aufgabe zu begeistern und sie zur langfristigen Mitarbeit zu motivieren. Ein Kirchenvorstand muss die vielfältigen Fähigkeiten und Kompetenzen der ehrenamtlichen bzw. potenziell Mitarbeitenden sehen und sie mit den r passenden Aufgaben betrauen. Wichtig ist dabei, klare Aufgabenzuschnitte und Zuständigkeiten festzulegen. Dann können sich beide entwickeln: die Ehrenamtlichen wie auch die Gemeinde mit ihren vielen Aufgaben. 

„Freiwilligenmanagement“ und Perspektivwechsel

Um den beschriebenen Veränderungen gerecht zu werden, empfiehlt sich die Weiterentwicklung des Ehrenamts und die Einführung des so genannten „Freiwilligenmanagements“. Unter dieser Wortmarke der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland wird die systematische Planung, Organisation, Koordination und Qualifizierung ehrenamtlicher Arbeit verstanden. Das Freiwilligenmanagement geht davon aus, dass die Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen ein systematisches Vorgehen braucht und alle Beteiligten einer Organisation betrifft: die Leitung, die Mitglieder, die bereits aktiven Ehrenamtlichen und auch die neu zu gewinnenden. Das Freiwilligenmanagement kommt ursprünglich aus den USA und wird inzwischen in vielen Verbänden und Landeskirchen genutzt. 

Nicht die Ehrenamtlichen passen sich in die Organisation ein, sondern die Organisation ist offen für die Potenziale, die Ehrenamtliche anbieten. Das ist der Perspektivwechsel. Er wird dringend notwendig, weil es im Bereich des Ehrenamts immer mehr Konkurrenz unter den Verbänden und Vereinen gibt. So suchen sich Ehrenamtliche gerne eine Organisation, in der sie für sich optimale Bedingungen finden. Das führt zu der Herausforderung für die kirchlichen Gemeinden, beste Voraussetzungen für ehrenamtliche Arbeit zu schaffen. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sollten sich die Leitenden einer Gemeinde und die hauptamtlich Beschäftigten  fragen, wie Ehrenamtliche zu ihrem Recht kommen, wie sie ihren passenden Platz in der Gemeinde finden und wie sie die Begleitung, Unterstützung und Förderung bekommen, die sie brauchen.

Ehrenamt und Hauptamt

Das Verhältnis der verschiedenen Ämter zueinander wird in der Präambel des Ehrenamtsgesetzes verdeutlicht: „Ehren- und haupt- und nebenamtliche Arbeit (ist) gleichwertig. In der Zusammenarbeit prägen alle gemeinsam und gleichberechtigt das Leben und die Gestalt von Gemeinde“. Und in § 6 heißt es ausdrücklich: „Haupt- und ehrenamtlich Tätige arbeiten zusammen“.

Aus dem oben beschriebenen Perspektivwechsel und den sich daraus ergebenden Aufgaben wird deutlich, dass die Hauptamtlichen in besonderer Weise bei der Begleitung der Ehrenamtlichen gefordert sind. Dabei kann es zwischen ihnen und den Ehrenamtlichen auch zu Konflikten kommen. Typische Konfliktfelder sind freie oder verbindliche Zeiteinteilung, das Qualifikationsgefälle, der mangelnde Informationsaustausch, die Kompetenzenverteilung nach Zuständigkeit oder nach Fähigkeit, die unklaren Zuständigkeiten, die Vermischung von ehren- und hauptamtlichen Aufgabenbereichen, die Herabstufung sozialer Arbeit als „Jedermannsqualifikation“, die manchmal fehlende Wertschätzung und Unterstützung, die mangelnde Mitsprache und Mitbestimmung sowie die fehlende Struktur bei der Aufgabenverteilung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.

Hauptamtliche wie auch leitende Ehrenamtliche sollten einschlägige Fortbildungsangebote der Landeskirche nutzen, um sich für eine gute Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen zu qualifizieren.

Empfehlungen zur Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen

Den Bedarf festlegen

Im Kirchenvorstand oder in einer von ihm beauftragten Projektgruppe wird zunächst die aktuelle Situation der ehrenamtlichen Arbeit in der Gemeinde festgehalten (Bestandsaufnahme). Dabei wird eine Liste der ehrenamtlichen „Berufe“ erstellt.

Um zu klären, was fehlt und was weiterentwickelt werden soll, ist festzulegen, welche Ziele mit dem Einsatz von Ehrenamtlichen erreicht werden sollen. Es sollte definiert werden, in welchen Arbeitsbereichen oder Projekten diese tätig sein sollen, wie viele Ehrenamtliche überhaupt benötigt werden und welche Ehrenamtliche in welchem Bereich bereits vorhanden sind. 

Ganz wesentlich ist die Frage, warum es attraktiv ist, sich in der Gemeinde zu engagieren und was Ehrenamtliche für ihren Einsatz bekommen. Schließlich ist zu bedenken, welche Ressourcen die Ehrenamtlichen benötigen, wer ihre Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen sind, wie sie eingeführt und begleitet werden und ob es ein Budget für Auslagenersatz, Fortbildung oder Geschenke gibt. 

Stellenprofil anfertigen

Um Ehrenamtliche zu suchen und  dabei die „Richtigen“ zu finden, muss der Aufgabenbereich benannt und die zugehörigen Tätigkeiten, die von der oder dem Ehrenamtlichen auszuführen sind, genau beschrieben werden. Auch sollte festgehalten werden, welche Fähigkeiten für die Aufgaben benötigt werden und wie viel Zeit Ehrenamtliche für diese Tätigkeiten aufwenden müssen. Folgende Liste enthält die wichtigsten Aspekte für die spätere „Stellenausschreibung“:

Um zu zu zeigen, wer wir sind, benötigen wir

· Angaben zur Organisation und

· die Nennung des Ansprechpartners / derAnsprechpartnerinnen.

Um unsere Ziele zu verdeutlichen, brauchen wir eine

· Beschreibung des Arbeitsbereichs

· sowie der Aufgaben und Ziele.

Deshalb suchen wir  einen Ehrenamtlichen

· mit diesen Fähigkeiten und Vorkenntnissen, 

· der diesen Zeitaufwand bewältigen kann

· und dieses Geschlecht hat.

Dafür bieten wir:

· Einarbeitung und Einführung, 

· folgenden Ansprechpartner/in, 

· Versicherungsschutz und

· Auslagenersatz
Die „Stellenausschreibung“: Ehrenamtliche gewinnen und motivieren 

Ausgehend von der Liste kann nun eine Stellenausschreibung angefertigt werden, z.B. eine Annonce im Gemeindeblatt oder ein Aushang beim Gemeindefest. Diese Stellenausschreibung kann natürlich auch in den Gruppen und Kreisen einer Gemeinde verteilt werden. 

Zur Ausschreibung gehört auf jeden Fall die Information, was diese Arbeit attraktiv macht, was an Begleitung, an Fortbildung, Einarbeitung sowie Auslagenersatz geboten wird und wer die Ansprechpersonen in der Gemeinde sind.

Die persönliche Ansprache und die Mund-zu-Mund-Propaganda sind laut Umfragen bei Kirchenvorständen die erfolgreichsten Methoden, um Ehrenamtliche zu gewinnen. Gute Werbemöglichkeiten sind außerdem „Stellenanzeigen“ im Gemeindeblatt, Flyer, Briefe mit P.S. „Wir suchen“, E-Mails, gezielte Anfragen in Gruppen oder Kreisen, Aushänge in kirchlichen und nichtkirchlichen Räumen und am Schwarzen Brett, Veröffentlichungen in Schülerzeitungen, in Rundschreiben oder über Freiwilligenagenturen und Freiwilligen-Börsen. Und nicht zu vergessen: Die viel gelesenen und kostenlosen Anzeigenblätter.

Das Erstgespräch

Das Ehrenamtsgesetz regelt, dass Aufgaben und Zuständigkeiten sowie der örtliche, zeitliche und finanzielle Rahmen ehrenamtlicher Arbeit der vorherigen Absprache und Festlegung mit den Ehrenamtlichen bedürfen. Sie sind auch über ihre Rechte und Pflichten zu informieren (§ 4). Die gute Begleitung der Ehrenamtlichen fängt bereits im ersten Gespräch über ein mögliches Engagement an. In ihm soll geklärt werden, ob die Interessierten mit ihren Potenzialen, Wünschen und Besonderheiten zu den gestellten Aufgaben und der Organisation passen. Es kann unter vier Augen oder aber auch in einer Kleingruppe stattfinden. 

Am Ende dieses Gespräches sollte man über die Persönlichkeit, die Interessen und die Motivation, die Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen, die Verbundenheit zur Kirche oder zum entsprechenden Arbeitsfeld, die Wünsche der Interessentin oder des Interessenten informiert sein. Zudem sollten Besonderheiten der Gemeindearbeit, etwa die Verschwiegenheit oder das Seelsorgegeheimnis, angesprochen werden (Ehrenamtsgesetz § 7).

Auch bei genauester Auswahl Ehrenamtlicher kann man nie sicher sein, die richtige Wahl getroffen zu haben. Das ist ganz natürlich. Ein guter Einstieg für „neue“ Ehrenamtliche ist daher die Vereinbarung einer „Schnupperphase“ z.B. für die Dauer von drei Monaten. Danach können beide Seiten – der Kirchenvorstand und die Anwärterin oder der Anwärter – entscheiden, ob ein längerfristiges Engagement sinnvoll ist.
Ehrenamtliche beauftragen und einführen

Im Ehrenamtsgesetz ist auch festgelegt, dass die Beauftragung zu einer ehrenamtlichen Arbeit öffentlich bekannt gegeben werden soll (§ 4). Denn ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirche geschieht im Auftrag einer Gemeinde oder eines Dekanats. Die Beauftragung selbst wird durch das jeweilige Leitungsorgan, also den Kirchenvorstand, vorgenommen, der letztlich auch die Verantwortung für die ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Gemeinde hat.

Kreis der Mitarbeitenden 

Die Kirchenordnung (Artikel 10) und die Kirchengemeindeordnung (§ 53) sehen den „Kreis der Mitarbeitenden“ als verpflichtendes Organ der Gemeinde vor. Zu Beginn der Amtszeit des Kirchenvorstands ist der Kreis der Mitarbeitenden von diesem zu definieren und einmal im Jahr einzuberufen. Die oder der Vorsitzende des Kirchenvorstands leitet dieses Gremium. Im eigentlichen Sinne stellt auch dies eine Beauftragung dar, da festgestellt wird, wer alles zum „Kreis der Mitarbeitenden“ gehört. 

Vereinbarung 

Im Ehrenamtsgesetz wird empfohlen, eine schriftliche oder mündliche Vereinbarung über die ehrenamtliche Tätigkeit zu treffen. Ideen und Formulare dazu finden Sie im Materialheft Ehrenamt in der EKHN, „Vereinbarung über ehrenamtliche Tätigkeit“, Download www.ekhn.de/ehrenamt.

Gottesdienstliche Einführung und Verabschiedung 

Das Ehrenamtsgesetz sieht vor, dass Ehrenamtliche in einem Gottesdienst mit Fürbitte und Segen vorgestellt und eingeführt werden. Ebenso sollte bei der Verabschiedung der Dank und die Anerkennung mit Fürbitte und Segen für den weiteren Lebensweg im Gottesdienst ausgesprochen werden (§ 4).

Ehrenamtliche begleiten und qualifizieren

Im Ehrenamtsgesetz heißt es, dass Ehrenamtliche Anspruch auf kontinuierliche fachliche und persönliche Begleitung, Einarbeitung, Beratung und Unterstützung haben (§ 5). Ehrenamtliche brauchen eine Einarbeitungs- und Orientierungsphase, in der sie von einer Ansprechpartnerin oder einem Ansprechpartner begleitet werden sollten. Sie werden in dem Arbeitsbereich, in der Gruppe oder bei den anderen Mitarbeitenden eingeführt, erhalten organisatorische Informationen zu den Arbeitsabläufen, lernen die Räume kennen, erhalten Zugang zu Informationen und alles, was sonst noch nötig ist. 

Der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin sollten weiterhin für regelmäßige Gespräche zur Auswertung und Planung der Arbeit zur Verfügung stehen.  Sich über die Entwicklung und Zufriedenheit der Ehrenamtlichen zu informieren, ist eine Form der Anerkennung, schafft aber auch  die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Wünschenswert ist ein jährliches Gespräch, ein „Entwicklungsgespräch“. Das entspricht dem Rhythmus der Gespräche, der auch für die Hauptamtlichen vorgesehen ist. In solch einem Gespräch sollte die bisherige Arbeit ausgewertet werden, aber auch Zeit für neue Ideen und Anregungen sein. Angesprochen werden sollen auch Wünsche nach Veränderung und Qualifizierungsmöglichkeiten.

Leitfaden für ein Entwicklungsgespräch

· Wie geht es Ihnen bei uns? Wie geht es Ihnen mit Ihrer Aufgabe in unserer Gemeinde?

· Was läuft gut?
· Wo gibt es Probleme oder Schwierigkeiten?

· Gefällt Ihnen Ihre Arbeit oder wünschen Sie eine Veränderung?

· Wonach sind Sie in Ihrem Engagement auf der Suche und wohin wollen Sie sich entwickeln?

· Welche Unterstützung wünschen Sie sich von der Gemeinde oder vom Kirchenvorstand?

· Wünschen Sie sich Begleitung in Ihrem Glaubens- und Lebensweg? 

· Brauchen Sie mehr Information oder eine Fortbildung, um die Arbeit leichter und besser bewältigen zu können?

· Welche Vereinbarungen, möglicherweise auch schriftlich, wollen wir gegenseitig treffen?

· Und wann setzen wir uns wieder  zusammen?

Qualifizierung für Ehrenamtliche 

„Ehrenamtliche haben Anspruch auf Fortbildung“, so heißt es im Ehrenamtsgesetz . Es wird nicht nur der Anspruch der Ehrenamtlichen auf Fortbildung formuliert, sondern auch festgelegt, dass die Träger, also die Gemeinde oder das Dekanat, sich an den Fortbildungskosten beteiligen. Wenn Ehrenamtliche selbst den Wunsch nach Qualifizierung äußern, ist dies von der Gemeinde zu unterstützen. Auch sollten die Ehrenamtlichen ermuntert werden, die in der EKHN vielfältig vorgehaltenen Fortbildungen für die verschiedenen Arbeitsbereiche wahrzunehmen. Der Kirchenvorstand sollte auch bei begrenzten Haushaltsmitteln Zuschüsse zur Verfügung stellen. Möglicherweise kann festgelegt werden, dass immer wieder wechselnde Arbeitsbereiche ihre Ehrenamtlichen mit Zuschüssen für eine Fortbildung unterstützen können. Leitende Ehrenamtliche in Gremien können bei der Ehrenamtsakademie einen Zuschuss beantragen. Die EKHN hat sich im Ehrenamtsgesetz verpflichtet, „für die Bekanntgabe geeigneter Möglichkeiten für Fortbildung, Weiterbildung, Schulung und Supervision von Ehrenamtlichen“ zu sorgen. Aktuelle Angebote finden sich auf der Homepage der EKHN (WissensWerte, EKHN-Mitteilungen sowie Veranstaltungs-Kalender der EKHN; www.ekhn.de) bzw. auf der Homepage der Ehrenamtsakademie (www.ehrenamtsakademie-ekhn.de), ferner auf den Homepages und in den Programmheften der Zentren.

In der EKHN besteht seit 2009 die Möglichkeit, dass Ehrenamtliche in Leitungspositionen Supervision beanspruchen können. Hierfür ist das Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision der EKHN zuständig.

Familienfreundlichkeit

Im Ehrenamtsgesetz findet sich bei den Regelungen zur Fort- und Weiterbildung noch ein wichtiger Hinweis (§ 8), der sinngemäß auf das ehrenamtliche Engagement insgesamt übertragen werden sollte: Die den Ehrenamtlichen angebotenen Fortbildungsveranstaltungen sollen "zeitlich so geplant werden, dass Ehrenamtliche auch neben Beruf und Familie daran teilnehmen können". Bei der Klärung einer ehrenamtlichen Mitarbeit sind familiäre und berufliche Verpflichtungen natürlich auch zu berücksichtigen. Das Ehrenamtsgesetz geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn in § 10 (Auslagenersatz) geregelt wird, dass "notwendige Kosten für die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren oder von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel bezuschusst werden sollen". Bei den Haushaltsplanungen sollte das berücksichtigt werden.

Sonderurlaub bzw. Freistellung zur Stärkung des Ehrenamts in der Jugendarbeit 

Ehrenamtliche in Hessen und Rheinland-Pfalz haben einen gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub für die Mitarbeit bei Zeltlagern, Veranstaltungen, Tagungen etc. sowie bei einem Engagement in der Jugendarbeit. Auch steht ihnen die Freistellung für einen Zeitraum von bis zu zwölf Tagen zu.
Entwicklung einer Anerkennungskultur

Die EKHN verpflichtet sich mit ihrem Ehrenamtsgesetz, die Bedingungen für ehrenamtliche Arbeit in Kirche und Gesellschaft zu verbessern und zu deren Anerkennung beizutragen.

Vom ehrenamtlichen Engagement lebt in hohem Maße die Gemeinde. Ohne dieses Engagement könnte sie viele ihrer Aufgaben nicht erfüllen. Damit das weiter möglich ist, müssen Ehrenamtliche Anerkennung erfahren. Auch sollten sie in den Gemeinden gute Arbeitsbedingungen vorfinden. 

Dazu gehört der Ersatz von Auslagen und der Versicherungsschutz bei gemeindlichen Aktivitäten, Nachweise oder Zertifizierungen und möglichst große Entscheidungsspielräume. Eine konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ehren- und den Hauptamtlichen gehört auch dazu.

Auslagenersatz 

Das Ehrenamtsgesetz sieht die Erstattung von Auslagen vor (§ 10). Meist sind dafür keine oder zu wenig Mittel im Haushalt eingestellt. Viele Ehrenamtliche trauen sich  nicht, sich ihre Auslagen ersetzen zu lassen, da die Gemeinde zu wenig Geld zur Verfügung hat oder da andere auch nichts beanspruchen. Zu einer Kultur der Anerkennung gehört es, dass ein Auslagenersatz möglich gemacht wird und dass niemand schief angesehen wird, weil sie oder er etwa die Telefon- oder Kopierkosten erstattet bekommt. Es sollte nicht so sein, dass sich nur gut Betuchte das Ehrenamt in der Kirche leisten können oder manche erst gar nicht antreten, weil sie wissen, dass in der Kirche selbstverständlich erwartet wird, dass neben der Zeitspende auch immer eine Geldspende nötig ist, wenn man ein Ehrenamt übernimmt. 

Versicherungs- und Rechtsschutz 

Art und Umfang des Versicherungsschutzes für Ehrenamtliche wird nach denselben Grundsätzen angewandt wie für hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ehrenamtsgesetz § 11). Wird im Zusammenhang mit der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit Rechtsberatung erforderlich, können Sie sich an die Kirchenverwaltung wenden und dort die nötige Unterstützung finden. 

Nachweis oder Zertifizierung 

Gemeinde oder Dekanat sollen – das wird im Ehrenamtsgesetz empfohlen (§ 12) – Ehrenamtlichen auf Wunsch eine „Bescheinigung über ehrenamtliche Arbeit“ ausstellen. Teilnehmende an Qualifizierungsprogrammen der EKHN in den Zentren oder der Ehrenamtsakademie erhalten eine entsprechende Teilnahmebescheinigung.

Solche Nachweise werden von Ehrenamtlichen als Wertschätzung ihres Engagements betrachtet. Sie dienen als Beleg für die Praxiserfahrung und können bei Bewerbungen  förderlich sein. Es gibt bereits Stellenanzeigen, in denen es heißt, dass Menschen mit ehrenamtlichen Erfahrungen bevorzugt eingestellt werden. Bei Bewerbungen im kirchlichen Dienst sollte ein dokumentiertes ehrenamtliches Engagement berücksichtigt werden. Entsprechende Formulare finden sich im Materialheft Ehrenamt der EKHN (Seite 18 bis 20), Download: www.ekhn.de/ehrenamt.

Öffentliche Wahrnehmung

Leistungen von Ehrenamtlichen sollten möglichst zeitnah– anerkennend in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Das kann etwa durch Berichte im Gemeindeblatt oder in der Presse, bei Gemeindeversammlungen, bei Festen oder in Gottesdiensten geschehen 

In der EKHN gibt es außerdem die Möglichkeit besonderer Ehrungen, die bei der Kirchenleitung zu beantragen sind.

Eine staatliche Form der Anerkennung ist die „Ehrenamts-Card“, die in Hessen unter bestimmten Bedingungen vergeben wird (mehr dazu unter www.ecard-hessen.de)
Persönliche Wertschätzung und Begleitung

Hier geht es nicht um die großen Gesten, sondern eher um kleine Aufmerksamkeiten wie einen Blumenstrauß oder ein Dankeschön im richtigen Moment. Wichtig ist, eine Anerkennungsform zu finden, die zu der Person passt. Sie sollte neben der geleisteten Arbeit besonders die Person hervorheben. Anerkennung sollte so persönlich und individuell wie möglich erfolgen.

Eine besondere Erwartung an die Mitarbeit in der Kirche ist häufig, dass Ehrenamtliche hier einen  Ort der Sinnfindung und Weiterentwicklung des Glaubens und der Lebenspraxis suchen. Hier könnten seelsorgerliche oder geistliche Begleitung angeboten oder Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der eigene Glaubens- und Lebensweg unterstützt werden kann.   
Selbstbestimmung und Partizipation 

Ehrenamtliche sind an Planungen und Entscheidungen, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen, zu beteiligen. In der Präambel des Ehrenamtsgesetzes heißt es dazu: „In der Zusammenarbeit prägen alle gemeinsam und gleichberechtigt das Leben und die Gestalt von Gemeinde und Kirche.“ Dazu gibt es in der Gemeinde viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel regelmäßige Berichte und Aussprachen in Ausschüssen und im Kirchenvorstand. 

Auch im „Kreis der Mitarbeitenden“ sollten die gemeindlichen Planungsprozesse Thema sein. Hier sollte die Chance wahrgenommen werden, gemeinsam Perspektiven für die Arbeit in der Gemeinde zu entwickeln. Die Kirchenordnung sieht vor, dass der Kreis der Mitarbeitenden Wünsche und Anträge an den Kirchenvorstand richten kann. Besonders wichtig ist auch, dass der Kirchenvorstand sich regelmäßig über die Arbeitsbereiche in der Gemeinde berichten lässt. Eine positive „Berichtspraxis“ führt dazu, dass die Ehrenamtlichen sich wahrgenommen und unterstützt fühlen.

Ehrenamtliche Arbeit auswerten und abschließen 

Es gibt verschiedene Gründe, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu beenden. Es kann sein, dass nur ein begrenztes Engagement verabredet war, dass ein Wohnortwechsel ansteht, dass es neue Verpflichtungen im privaten oder beruflichen Umfeld gibt oder ein neues Betätigungsfeld gesucht wird. Nicht zuletzt gibt es auch den Abschied im Konflikt. In jedem Fall ist für das Ende einer Tätigkeit eine Verabschiedung vorzusehen. Ehrenamtliche sollten nicht festgehalten werden, wenn sie sich an anderer Stelle engagieren wollen. Der Abschied muss ermöglicht und dann auch so angenehm wie möglich gestaltet werden. Das ist ein wichtiges Signal für Interessierte: „Ich kann auch wieder aufhören, wenn ich will.“ Und es kann sogar die Möglichkeit eröffnen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder neu einzusteigen. Unabhängig vom offiziellen Abschied ist ein persönliches Auswertungsgespräch zu empfehlen.

Hierzu und insbesondere zu der Situation eines Abschieds im Konfliktfall bietet das Handbuch „Freiwilliges Engagement im  Diakonischen Werk in Hessen und Nassau“ (ab Seite 50) hilfreiche Anregungen.

Helga Engler-Heidle

Weiterführende Informationen

Ehrenamtsgesetz der EKHN (2003), Download: www.ehrenamtsakademie-ekhn.de
Ehrenamtsakademie der EKHN

Kirchenverwaltung der EKHN

Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Telefon: 06151/405 355

Fax: 06151/405 555 355

E-Mail: ehrenamtsakademie@ekhn.de

Ursula Brendel: Handbuch Freiwilliges Engagement im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau. Hrsg: Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e,V., Frankfurt 2008
Das Handbuch kostet € 26,50 (zzgl. Versandkosten); für Mitglieder des DWHN und Gemeinden der EKHN gilt ein ermäßigter Preis von € 16,00 (zzgl. Versandkosten).

Es kann bezogen werden über

Diakonie-Werkstatt Wetterau

Straßheimer Str. 5

61169 Friedberg

Tel.: 06031-68499111
„Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der BRD 2007“, Download unter www.ehrenamtsakademie-ekhn.de
Fortbildungen für Ehrenamtliche, Angebote unter: 

· www.ekhn.de 

· www.ehrenamtsakademie-ekhn.de
· WissensWerte

· EKHN Mitteilungen

· Homepages und Programmhefte der Arbeitszentren 

· IPOS – Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision, www.zos-ekhn.de (unter anderem Supervision für Ehrenamtliche in Leitungspositionen der EKHN)


Berufe in der Gemeinde – 

Die Gemeindesekretärin/der Gemeindesekretär

Den Gemeindesekretärinnen oder -sekretären kommt eine entscheidende Aufgabe zu, denn sie  verkörpern die Stimme oder das Gesicht einer Gemeinde und sind erste Anlaufstelle für die Belange der Gemeindemitglieder, die im Gemeindebüro oft nicht weniger als ein Kommunikationszentrum sehen. Eine freundliche Begrüßung, ein netter Empfang, ein Lächeln an der Tür, ein entgegenkommender Ton am Telefon ist das, was das Bild der Gemeinde nach außen prägt. 

Die Gemeindesekretärin ist aber nicht nur Repräsentantin. Sie erledigt die Verwaltungsarbeiten in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand, den Pfarrerinnen und Pfarrern sowie anderen Haupt- und Ehrenamtlichen. Zu den üblichen Aufgaben  gehört die Zuständigkeit für den Ein- und Ausgang der Post, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Führung der Gemeindegliederkartei.

Der Kirchenvorstand kann als Dienstvorgesetzter festlegen, welche Aufgaben zu übernehmen sind und wer diese Aufgaben übertragen darf. Dabei sind auch klare Vereinbarungen über die Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben sinnvoll.

Während der Öffnungszeiten sind alle im Gemeindebüro willkommen. Die Öffnungszeiten sollten möglichst nicht mehr als die Hälfte der Arbeitszeit der Gemeindesekretärin oder des Gemeindesekretärs umfassen, da auch ungestörte Zeiten notwendig sind, in denen in Ruhe und ohne Unterbrechung durch Telefonate oder unangemeldete Besucher gearbeitet werden kann. Besondere Gespräche sollten außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Es ist wichtig, dass Kirchenvorstand, Pfarrerinnen und Pfarrer solche Regelungen mittragen und auch nach außen vertreten. 

Solche Vereinbarungen sind auch deshalb so wichtig, da viele Sekretariatsstellen in den vergangenen Jahren gekürzt wurden. Es ist selbstverständlich, dass mit einer halben Stelle oder gar nur wenigen Stunden nicht all das geleistet werden kann, was bei einer vollen Stelle erwartet werden darf.

Und hier finden Sie weitergehende Informationen zur kirchengemeindlichen Verwaltung:

· Im Intranet (http://192.168.5.6/) gibt es eine Fülle von Formularen und Informationen für fast alle Aspekte der Gemeindearbeit – angefangen beim Meldewesen über Baufragen bis zum Personalwesen.

· Daneben hat z.B. die Regionalverwaltung Darmstadt – allgemein zugänglich – alle wichtigen Formulare für das Personalwesen bis zum Ablauf der Haushaltsplanung zusammengestellt (eine Fundgrube für jeden Kirchenvorstand):

http://www.evangelische-regionalverwaltung-darmstadt.de/Service.htm

· Auch das von Darmstädter Gemeindesekretärinnen erarbeitete Sekretärinnenhandbuch ist als Informationsquelle zu empfehlen (es findet sich auch im Intranet unter http://192.168.5.6/):

http://www.evangelisches-darmstadt.de/Seiten/download/Handbuch-Gemeindebueros2-0.doc

 

Iris Dittmar

Die Küsterin/der Küster 

Bereits in vorreformatorischer Zeit gehörte der Küster (von lat. custos = Wächter, Aufseher, Bewahrer) zur personellen Grundausstattung einer Kirchengemeinde. So schrieb Martin Luther 1530, dass „auf jede Pfarrei zumindest zwei Personen gehören, nämlich ein Pfarrer und ein Küster“. Der Küsterdienst hat sich seit Luthers Zeiten natürlich verändert. Neben die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gottesdienst sind verstärkt der Hausmeister- und Reinigungsdienst in den kirchlichen Gebäuden und die Vorbereitung der Gemeindeveranstaltungen getreten. Küsterinnen und Küster sind dabei wichtige Ansprechpartner für Gemeindemitglieder und Gäste der Kirchengemeinde, aber auch beispielsweise für Handwerker. Sie sind haupt- oder nebenberuflich bei den Kirchengemeinden angestellt. Arbeitsrechtliche Grundlage ist die Kirchliche Dienstvertragsordnung (KDAVO). 

Von großer Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen Küsterin oder Küster, Kirchenvorstand und Mitarbeitervertretung (MAV) ist eine sorgfältig erarbeitete Dienstanweisung. Dabei kann auf die Musterdienstanweisungen im Küsterhandbuch der EKHN zurückgegriffen werden. Für eine gute Zusammenarbeit mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer sind außerdem regelmäßige Dienstbesprechungen von großem Vorteil. Für Berufsanfänger im Küsterdienst bietet das „Zentrum Verkündigung der EKHN“ eigene Fortbildungen an. Das Küsterhandbuch der Landeskirche sollte in jeder Kirchengemeinde griffbereit sein. Als Berufsorganisation gibt es seit 1967 den Küsterbund der EKHN. 

Nähere Informationen finden sich auf der Homepage des Küsterbundes: www.kuesterbund.de.

Josef Voege

Kirchenmusikerinnen und -musiker in der Gemeinde  
Kirchenmusik erleben wir vor allem im Gottesdienst. Sie hat aber mehr als eine liturgische Funktion. Kirchenmusik ist auch eine eigenständige Form des Glaubenslebens. Dies ohnehin für alle, die aktiv an ihr teilhaben, aber auch für viele, die sie hören. Kirchenmusik ist eine wesentliche Form evangelischer Verkündigung und eine viel begangene Brücke zwischen „Kirche“ und „Welt“. 

In den allermeisten Gemeinden wird die Kirchenmusik von nebenamtlichen (oder ehrenamtlichen) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern gestaltet, nur in wenigen Gemeinden von hauptamtlichen. Vielleicht sind dies mehrere Organisten, eine Chor- und eine Kinderchorleitung, der Leiter oder die Leiterin des Posaunenchores oder Flötenkreises und ab und zu als Gast ein Keyboarder. Ganz gleich, wie viele es sind und was sie im Einzelnen musizieren – sie alle brauchen drei Dinge:

Klarheit über die Absichten, die ihr Musizieren leiten sollen 

Im Alltag einer Gemeinde geht leicht verloren, warum etwas getan wird und was dabei besonders wichtig ist. Dieses Warum und das besonders Wichtige kann man als Absichten betrachten. Der Kirchenvorstand sollte diese Absichten mit den Musikern seiner Gemeinde formulieren. Das stärkt Vertrauen und Verbindlichkeit für beide Seiten. Gehört zu diesen Absichten eine sorgfältige und liebevolle Gottesdienstgestaltung, so wird jede Pfarrerin, jeder Pfarrer die Lieder so früh wie möglich auswählen und jede Organistin, jeder Organist darin einen verstärkten Anreiz zum Üben spüren. Ein Beispiel für so vieles. 

Verbindliche und kontinuierliche Kommunikation 

Mindestens einmal im Jahr sollte jeder Kirchenmusiker, der regelmäßig in Ihrer Gemeinde musiziert, mit dem Kirchenvorstand oder einem seiner Vertreter ein Gespräch führen. Die Inhalte und Abläufe der Arbeit sollten darin vorkommen, die Entwicklung seit dem Gespräch vor einem Jahr und der Ausblick auf Kommendes. Dieses Gespräch vermittelt allein schon dadurch Wertschätzung, dass es überhaupt geführt wird. 

Angemessene Ausstattung 

Fragen Sie Ihre Musikerinnen und Musiker, was sie brauchen. Vielleicht wird nicht alles möglich sein. Aber: bereits die Nachfrage drückt Anerkennung aus. Und Noten sind ebenso unerlässlich wie Fortbildung. 

Michael Graf Münster

Die Handreichung „Was Ihr Kirchenmusiker braucht“ erhalten Sie beim Zentrum Verkündigung, Markgrafenstr. 14, 60487 Frankfurt am Main.  willkommen@zentrum-verkuendigung.de  

Erzieherinnen und Erzieher in evangelischen Kindertageseinrichtungen

Erzieher/innen sind qualifizierte pädagogische Fachkräfte, die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zu zwölf Jahren in Kindertageseinrichtungen gestalten.

In der Regel orientiert sich ihre Arbeit an den Bildungsplänen für den Elementarbereich der jeweiligen Bundesländer. In Anlehnung an diese Bildungspläne liegen in den evangelischen Kindertageseinrichtungen pädagogische Konzeptionen vor, zu deren Entstehen und Umsetzung sie beitragen.

Für die Organisation der Kindertageseinrichtung und deren inhaltliche und strukturelle

Weiterentwicklung ist die Kindertagesstättenleitung zuständig. Arbeitsziel der Leitung einer Kindertagesstätte ist die Organisation der gesamten Rahmenbedingungen der Kindertagesstätte. Dies erfolgt in Absprache und Kooperation mit dem Träger.

Die Kirchengemeinde, vertreten durch den Kirchenvorstand, ist Träger der Kindertageseinrichtung und hat die Rolle des Arbeitgebers gegenüber den Erzieher/innen. Der Kirchenvorstand übernimmt auch die Leitung der Kindertagesstätte. 

Erzieher/innen haben die Möglichkeit ihr Berufsprofil zu entwickeln, in dem sie sich berufsbegleitend durch Fort- und Weiterbildung qualifizieren. Qualifizierungsrichtungen können sein: 

· Religionspädagogik

· Integration/Inklusion

· Heilpädagogik

· Kindertagesstättenleitung / Management

· Migration

· Psychomotorik

· Krippenpädagogik

Erzieher/innen in kirchlichen Kindertageseinrichtungen tragen Sorge für die

religionspädagogische Arbeit mit Kindern und Familien und binden sie über die Kindertageseinrichtungen in die Gemeinde ein. 

Der Beruf  des Erzieher oder der Erzieherin erfordert eine dreijährige fachschulische Ausbildung , der eine Sozialassistenausbildung von zwei Jahren vorausgeht. Das dritte Jahr der Fachschulausbildung ist das Berufspraktikum, das zum Abschluss „Staatlich anerkannte Erzieher/in“ führt.

Die Vergütung der Erzieher/innen erfolgen nach der Kirchlich-Diakonischen Arbeitsvertragsordnung (KDAVO). Es liegen sowohl für die Erzieher/innen als auch für die Kindertagesstättenleitungen Muster-Stellenbeschreibungen 

vor. Unterstützt werden die Fachkräfte in den Kindertagesstätten wie auch die Träger durch die EKHN über den Fachbereich Kindertagesstätten, der die Fachberatung organisiert.

Sabine Herrenbrück

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen 

Seit rund 40 Jahren gibt es den Beruf der Gemeindepädagogin, des Gemeindepädagogen. Ihre Aufgaben werden im Gemeindepädagogengesetz von 1976 geregelt. Kernaufgabe ist es, Lern- und Bildungsprozesse in Gemeinde, Dekanat und Kirche einzuleiten und zu begleiten. Dabei geht es vor allem darum, das Evangelium in lebendiger, verständlicher und kommunikativer Form erfahrbar werden zu lassen, um deutlich zu machen, dass die biblische Botschaft elementare Fragen des Lebens aufgreift. Die Lebenssituationen der Menschen und die Gotteserfahrungen aus der Bibel werden miteinander „ins Gespräch“ gebracht und können so neue, weiterführende und tragende Einsichten sowie Lebenszuversicht eröffnen. Grundlage sollte eine mit dem Arbeitgeber entwickelte und abgestimmte Konzeption sein, die vor allem Gestalt und Struktur des jeweiligen Einsatzortes einbezieht.
Zurzeit gibt es in der EKHN rund 230 kirchensteuerfinanzierte volle Stellen insbesondere in der außerschulischen oder schulbezogenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Arbeit mit Familien, in der Alten- und Krankenhausseelsorge, der Erwachsenenbildung und in gesamtkirchlichen Einrichtungen. Ehrenamtliche in diesen Bereichen zu gewinnen, zu begleiten und zu qualifizieren ist eine vorrangige Aufgabe. Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen haben in der Regel Evangelische Religionspädagogik an einer kirchlichen Fachhochschule oder Soziale Arbeit mit gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation studiert. 

Die Broschüre "Gemeindepädagogik – Chancen und Herausforderungen in Studium und Beruf" gibt Einblicke in Handlungsfelder und zu Ausbildungswegen. Sie kann über den Referenten für pädagogische Ausbildung – Kirchenverwaltung der EKHN, Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt, bezogen werden und ist unter www.ekhn.de/gemeindepaedagogik online verfügbar.

Roland Lieske

Mehr Informationen im Intranet unter: Kirche vor Ort – Dekanate – Gemeindepäd. Dienst

Zivildienst und Freiwilliges Soziales Jahr in der Kirchengemeinde 

Der Zivildienst und das Freiwillige Soziale Jahr sind gute Gelegenheiten für Kirchengemeinden, junge Menschen zur Mitarbeit einzuladen. Sie sind außerdem eine selten bedachte Form der Öffentlichkeitsarbeit, denn beide Formen der Beschäftigung können das eigene Tätigkeitsspektrum auch Menschen näher bringen, die ansonsten der Gemeindearbeit eher fern stehen. Für viele der jungen Menschen ist diese Form der Beschäftigung der erste Einblick in die Arbeitswelt. Daher brauchen sie klare Strukturen und sinnvolle Aufgaben, die sie vor Über- und Unterforderung schützen und ihre Fähigkeiten und Neigungen einbeziehen. Werden Jugendliche aus der eigenen Gemeindearbeit als Zivildienstleistende oder für ein Freiwilliges Soziales Jahr übernommen, müssen beide Seiten die Folgen des Rollenwechsels vom geschätzten Ehrenamtlichen in ihre neue Rolle bedenken, um Konflikte zu vermeiden.

Bei Zivildienstleistenden schreiben Regelungen des Bundesamtes für den Zivildienst (BAZ) vor, dass „religiöse Aktivitäten“ für den Einsatz des Zivildienstleistenden grundsätzlich tabu sind. Seit jüngster Zeit sind jedoch bestimmte unterstützende Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit ohne klar religiösen Hintergrund erlaubt. Alle sozialen Dienste in einer Kirchengemeinde können dagegen vom Zivildienstleistenden unterstützt werden. 

Zumindest eine Person in der Kirchengemeinde sollte die Regelungen für den Einsatz von Zivildienstleistenden in Kirchengemeinden kennen und kontinuierlicher Ansprechpartner werden. Im Zentrum Ökumene kann man sich hinsichtlich der Einrichtung einer Zivildienststelle und der Entwicklung geeigneter Einsatzbedingen informieren. Außerdem gibt es Infotage zu den Regelungen und Rahmenbedingungen des Zivildienstes.

Das Freiwillige Soziale Jahr ist dagegen ein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst, der sich als Bildungsjahr für Menschen bis 27 Jahre versteht und Chancen der persönlichen Weiterentwicklung, des sozialen Lernens und der beruflichen Orientierung bietet. Es wird als Vollzeittätigkeit abgeleistet und ist auf 6 bis 18 Monate, in der Regel ein Jahr, begrenzt. Das Arbeitsverhältnis basiert auf einem Vertrag zwischen der Einsatzstelle, der oder dem Freiwilligen und dem Diakonischen Werk als Träger. 

Einsatzstellen für das Freiwillige Soziale Jahr sind alle Tätigkeitsfelder im Bereich der Sozialen Arbeit, z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe, Altenpflege, Behindertenhilfe, in Ganztagsschulen, Kirchengemeinden oder in angeschlossenen Kitas. Neben dem Einsatz im Regelgeschäft sollen die Freiwilligen auch eigene Interessen und Fähigkeiten etwa in Form von Sonderaufgaben oder Projekten einbringen und von den Einsatzstellen angeleitet werden. Das Engagement wird durch das Diakonische Werk pädagogisch begleitet - individuell über das Jahr hinweg und durch mehrtägige Bildungsseminare mit sozialen und gesellschaftspolitischen Inhalten. Vielfältige kreative Methoden, medien- und erlebnispädagogische Elemente, regelmäßiger Erfahrungsaustausch und Praxisreflexion sind wesentliche Bestandteile der Seminare. Mehr Informationen unter: www.fsj-web.de

Ingrid Pontzen

 
Bei  Fragen zum Einsatz von Zivildienstleistenden können Sie sich wenden an das

Zentrum Ökumene

Beauftragter für die Begleitung von Zivildienstleistenden

Praunheimer Landstraße 206

60488 Frankfurt am Main

Tel
 069 – 97 65 18 53

Fax 069 – 97 65 18 59
 
E-Mail: info@zoe-ekhn.de
und das
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau

Referat Freiwillige Soziale Dienste und Zivildienst

Ederstr. 12

60486 Frankfurt

Tel.: 069-7947-0

Fax: 069-7947-310

E-Mail: fsj@dwhn.de
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Diakoniestationen

Die meisten kirchlich verfassten Diakoniestationen sind heute in so genannten kirchlichen Zweckverbänden organisiert. Dabei wird das oberste Organ, die Zweckverbandsversammlung, von entsandten VertreterInnen der Kirchengemeinden gebildet. Letztlich sind es also die Kirchengemeinden, die in größeren Verbänden die diakonische Pflege tragen und verantworten. Die Verbindung und Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden und Diakoniestationen geht in vielen Regionen noch einmal darüber hinaus: So unterstützen die Kirchengemeinden durch eine jährliche Abgabe pro Gemeindemitglied die diakonische Pflege und stellen so sicher, dass insbesondere Zeiten der Zuwendung erhalten bleiben und finanziert werden können. Gemeinsam werden Gottesdienste veranstaltet in manchen Regionen werden verstärkt wieder engere Kontakte zwischen den PflegerInnen, Kirchenvorständen und SeelsorgerInnen aufgebaut. Interessante Kontakte lassen sich auch durch die Konfirmandenarbeit knüpfen: Konfirmanden lernen die Arbeit der Diakoniestationen kennen und erleben so hautnah die Fragen, vor die unsere Gesellschaft angesichts des demographischen Wandels stehen und von denen sie in ihrem größeren Bekanntenkreis nicht selten mit Betroffene sind. 

Trotz Krankheit oder Pflegebedürftigkeit selbständig zu Hause leben - dabei helfen die rund 85 kirchlich verfassten und darüber hinaus privatrechtlich organisierten Sozialstationen und Diakoniestationen im Gebiet der Evangelischen Kirche und des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau.  Die Arbeit hat dabei eine große Bandbreite: Die Diakoniestationen unterstützen Pflegebedürftige, ihre Angehörige und Familien mit Beratung und Pflege, medizinischer Versorgung, Hilfe im Haushalt und "Essen auf Rädern". Sie arbeiten mit Krankenhäusern und Ärzten und ehrenamtlichen Helfern sowie Behörden, Kranken- und Pflegekassen zusammen. Ihre Hilfe kann jeder in Anspruch nehmen, unabhängig von Alter, Glauben oder Nationalität.

Beschäftigt werden vom jeweiligen Träger Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenpfleger und –innen sowie Hauswirtschafterinnen. Die Einsatzplanung und pflegefachliche Leitung liegt jeweils in Händen der Pflegedienstleitung. Die Gesamtverantwortung für die Einrichtung trägt in der Regel ein ehrenamtlicher Vorstand oder die Geschäftsführung des Zweckverbandes. In nicht wenigen Einrichtungen wird mit dem wirtschaftlichen Controlling eine kaufmännische Geschäftsführung beauftragt.

Kranken Menschen umfassend zu helfen und ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten, ist für die Diakoniestationen mehr als eine Aufgabe: Es ist aktive Nächstenliebe auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und des modernen pflegefachlichen Könnens. Die professionelle Hilfe der Diakoniestationen ist damit Teil des diakonischen Auftrags der Kirche: Sich für die Kranken und Schwachen in unserer Gesellschaft aktiv einzusetzen.

Für Auskünfte und Beratung steht das Referat  Ambulante pflegerische Dienste im

Diakonischen Werk in Hessen und Nassau zur Verfügung.

Martin Barschke

Diakonisches Werk in Hessen und Nassau

Referat Ambulante pflegerische Dienste

Ederstrasse 12

60486 Frankfurt/M.

Tel.: 069 - 7947 - 340

Fax: 069 - 7947 - 99340
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Interne Kommunikation – 

damit Ziele gemeinsam erreicht werden.

Die interne Kommunikation ist ein Aufgabenbereich in einer Kirchengemeinde, der erst in den letzten Jahren verstärkt in das Blickfeld geraten ist. Darunter versteht man die persönliche wie die medial vermittelte Kommunikation zwischen allen haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Sie hat das Ziel, in der Gemeinde für optimale Arbeitsabläufe zu sorgen, die für die Arbeit und die gemeinsame Identität wichtigen Informationen bereitzustellen, Möglichkeiten des Dialogs zu eröffnen sowie die Bindung und die Motivation der Mitarbeitenden an die Gemeinde zu erhöhen.

Interne Kommunikation ist ein Teilbereich der Kommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit einer Kirchengemeinde. Sie ist Aufgabe des Kirchenvorstandes, weil interne Kommunikation immer Leitungsaufgabe ist. Die interne Kommunikation hat wie jede Kommunikation drei Aspekte: Den Sachaspekt, den emotionalen Aspekt und den Beziehungsaspekt. Alles, was kommuniziert wird, ist unter diesen drei Aspekten zu beleuchten. Es geht also nie nur um die Sache. Ein Arbeitsfeld in einer Kirchengemeinde aufzugeben, bedeutet beispielsweise sachlich die Reduzierung von Aufgaben, von Sach- und Personalkosten. Emotional bewirkt diese Entscheidung jedoch häufig auch Irritationen, Ängste oder auch das Gefühl, überflüssig zu sein. Der Beziehungsaspekt kann bei einer solchen Entscheidung bedeuten, dass sich bisherige Kooperationspartner an den Rand gedrängt fühlen. Das bedeutet für die interne Kommunikation, dass sie immer sachlich, emotional und beziehungsorientiert ausgerichtet sein muss. Sie gibt Information, Orientierung und Motivation.

Die persönliche interne Kommunikation

Die interne Kommunikation hat immer einen hohen Anteil an informeller Kommunikation. Der „Flurfunk“ ist das schönste Beispiel dafür. Er ist schneller, meist nicht ganz zutreffend und häufig emotional aufgeladen. Was einmal über den Flurfunk verbreitet ist, kann kaum wieder eingefangen werden. Doch die persönliche Ansprache hat viele gute Seiten: Da motivierte und gut informierte Mitarbeitende gerne ihrer Tätigkeit nachgehen, ist die Kommunikation auf der persönlichen Ebene nicht zu vernachlässigen. Selbstverständlich ist da schon, dass in der Gemeinde ein Geburtstags- und Jubiläenkalender vorhanden ist und genutzt wird. 

Aber auch Mitarbeiterversammlungen, Feste oder Betriebsausflüge gehören in diesen Bereich. Am wichtigsten aber ist, dass der Kirchenvorstand als Leitungsgremium der Gemeinde mit den Mitarbeitenden einen persönlichen, freundlichen, aufmerksamen und verbindlichen Umgang pflegt. 

Und dafür gibt es ein Instrument, das leider viel zu selten genutzt wird.

Der „Kreis der Mitarbeitenden“

In der Kirchenordnung und in der Kirchengemeindeordnung finden sich die einschlägigen Regelungen. In der Kirchenordnung wird klar beschrieben, wer alles zum Kreis der Mitarbeitenden gehört: Die Kirchenvorstandsmitglieder, die haupt- und nebenberuflich Beschäftigten sowie die Gemeindemitglieder, die „ehrenamtlich besondere Dienste in der Kirchengemeinde versehen“. Zu Beginn seiner Amtszeit muss der Kirchenvorstand die Zusammensetzung verbindlich feststellen. Die Vorsitzenden der Kirchenvorstände haben auch den Vorsitz im Kreis der Mitarbeitenden inne und laden mindestens einmal im Jahr zu einer in der Regel nicht öffentlichen Sitzung ein. 

Der Kreis der Mitarbeitenden soll gemeinsame Aufgaben besprechen und kann Wünsche und Anträge an den Kirchenvorstand formulieren, worüber der Kirchenvorstand dann auch zu unterrichten ist.

Der Kreis der Mitarbeitenden ist eine Möglichkeit, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Arbeitsfelder überhaupt einmal kennen lernen können. Viele haben absolut keine Ahnung, wer alles in der Gemeinde engagiert ist. Es sind oft mehr, als vermutet wird. Dieses Forum kann dazu genutzt werden, die Vielfalt der gemeindlichen Arbeit nach innen zu kommunizieren und so zu motivieren. Und schließlich bietet es die Chance, in einem gemeinsamen Diskussionsprozess Ideen für die Gemeindearbeit zu entwickeln und Arbeitsbereiche zu vernetzen. Alle Erfahrungen zeigen: Je mehr echte Beteiligung und Mitverantwortung möglich sind, desto größer ist die Bereitschaft, auch aktiv mitzuarbeiten. Diese Chance sollten Kirchenvorstände nutzen!

Die mediale interne Kommunikation

Eine Kirchengemeinde funktioniert dann gut, wenn sie engagierte Mitarbeitende hat, die in die Informationskanäle eingebunden sind. Die Informationskanäle müssen so eingerichtet sein, dass sie in regelmäßigen Abständen über alle wichtigen Entscheidungen, Themen, Probleme, Herausforderungen und Personalveränderungen informieren. Viele Gemeinden nutzen dazu mittlerweile einen so genannten Newsletter, der beispielsweise einmal im Monat nach der Kirchenvorstandssitzung vom Öffentlichkeitsausschuss per E-Mail an alle haupt-, neben-, und ehrenamtlich Mitarbeitenden verschickt wird. Er informiert kurz, aber umfassend über die wichtigen Entscheidungen oder Diskussionsthemen des Kirchenvorstands, sofern sie zu veröffentlichen sind. Als Medium kann auch ein einfaches DIN A-4 Blatt als Newsletter gestaltet werden. Gibt es zentrale Kommunikationsorte, beispielsweise im Gemeindehaus, so kann der Newsletter dort ausgelegt werden. Wichtig ist, dass er kontinuierlich erscheint. In größeren Organisationen gehören zu den Medien interner Kommunikation noch das Intranet, ein Magazin für Mitarbeitende sowie eventuell Foren oder Konferenzen. Interessant für eine Gemeinde könnte aus diesen Bereichen ein möglicherweise geschützter Bereich im Internet sein, in dem interne Themen diskutiert werden können oder Dokumente zum Download zur Verfügung stehen. 

Dietmar Burkhardt

 
Mit Konflikten konstruktiv umgehen – gemeinsam Lösungen finden

Konflikte sind Auseinandersetzungen, in denen wir oft emotional stark engagiert sind. Das geschieht, weil wir unseren Werten und Interessen anderen gegenüber Geltung verschaffen möchten oder sie bedroht sehen. Wenn sich ihre Energie nach außen richtet, werden wir leidenschaftlich; richtet sie sich jedoch nach innen, dann verstummen wir häufig. 

Neben dem Konflikt gibt es allerdings noch andere Formen der sozialen Auseinandersetzung: Das Problem und die Katastrophe. Wenn wir uns das verdeutlichen, kann vermieden werden, ein Problem zu einem Konflikt hochzustilisieren oder eine Katastrophe nur als Konflikt oder gar Problem abzutun.

Problem

In vielen Situationen stimmen unsere Erwartungen mit der Realität nicht überein. Es gibt einen Unterschied zwischen einem angestrebten Soll- und dem gegebenen Ist-Zustand. Die Situation ist nicht so, wie sie sein soll und die Hindernisse auf dem Weg zum gewünschten Ergebnis erscheinen groß. 

Doch allen Beteiligten geht es in erster Linie um die Sache; sie sind interessiert und motiviert, eine Lösung zu finden. Gefühle bleiben hierbei vorwiegend im Hintergrund. Selbst negative Gefühle sind nicht so heftig, als dass sich die Aufregung der Beteiligten nicht wieder legen würde, wenn es gelingt, eine zügige Lösung in der Sachfrage zu finden. Solcher Art „Sachlichkeit“ ist weniger durch die völlige Abwesenheit oder das Unterdrücken von Gefühlen gekennzeichnet, als vielmehr durch die Anwesenheit von Wohlwollen im weitesten Sinne. Sachlichkeit meint vernünftige Selbstbeherrschung und schließt professionelle Disziplin mit ein. Methoden der Problemlösung können dabei helfen.

Dazu ein Beispiel: Der Kirchenvorstand plant die Renovierung des Gemeindesaals. 15 Jahre ist da nichts geschehen. Anfangs liegen die Vorstellungen weit auseinander: Während die einen sich mit kleineren Verschönerungsaktionen zufrieden geben, denken andere an Fensterdurchbrüche bis zum Boden und abgehängte Decken mit integrierter Beleuchtung. Es werden Varianten gebildet und Kostenschätzungen eingeholt. Schließlich stehen eine „kleinere“ und eine „größere Lösung“ zur Auswahl. Der Kirchenvorstand wägt Geld, Zeit, Nutzen und Optik ab und beschließt eine davon.

Konflikt

Bei Konflikten hingegen sind der Ist- und Soll-Zustand, also das Ziel bzw. die Ziele, sowie mögliche Lösungswege umkämpft. Für die Beteiligten steht viel auf dem Spiel. Es gibt Ziele, für die zu kämpfen sich lohnt – und sie sind bereit, Risiken einzugehen. Dabei rückt die Sache, um die es geht, zunehmend in den Hintergrund. Bei Konflikten handelt es sich um gefühlsmäßig aufgeladene Auseinandersetzungen, in denen unvereinbare Positionen aufeinander treffen. 

Ein Konflikt hat häufig Folgen, so genannte „Konfliktkosten“: Er kostet die Beteiligten Zeit, Energie und Kraft und er beeinflusst die Qualität der Arbeit; Einzelne können „das Gesicht verlieren“; für manche kann der Konflikt sogar gesundheitliche Folgen haben. 

Konflikte sind Situationen, in denen sich die für alle Beteiligten geltenden Werte bewähren oder aber verändert werden. Die Beteiligten übernehmen die Verantwortung für ihr Verhalten – inklusive ihrer Fehler und ihrem Fehlverhalten. Dabei spüren alle Beteiligten noch eine grundlegende Sicherheit, die notwendig ist, um den Konflikt aushalten zu können. Es wird zwar gestritten, vielleicht werden auch Drohungen ausgestoßen; dennoch sind bisher keine Schäden aufgetreten, die nicht wieder gutzumachen sind. Die Kontrahenten agieren leidenschaftlich und engagiert, sie haben die Auseinandersetzung jedoch unter Kontrolle. Sie können noch auf ein gemeinsames Konfliktmanagement achten, indem 

· die Beteiligten im Kontakt sind und sich um gegenseitiges Verständnis bemühen; 

· sie sich an gemeinsame Regeln halten; 

· sie darauf achten, dass die Konfliktkosten in einem angemessenen Verhältnis zum Streitwert stehen.

Das heißt, dass die Grundsätze von Verhältnismäßigkeit und Fairness sind bei einem Konflikt noch in Kraft. 

Wenn Konflikte jedoch eskalieren, wird der Kontakt untereinander schwächer, die Bindungswirkung gemeinsamer Regeln lässt nach und die Verhältnismäßigkeit von Worten und Taten gerät aus dem Blick.

Schon die erste Befassung mit der dringend notwendigen Renovierung des Gemeindesaales war nicht einfach: Überfällig sei sie und schnell solle gehandelt werden; im Gegenteil, so die andern, in aller Ruhe müsse man jetzt bedenken und prüfen, wie’s richtig gut werden könne. Die Beratungen ziehen sich dann doch sehr, die Stimmung sinkt dafür rapide. Die Fraktionen verhärten sich. In einer Kampfabstimmung setzt sich eine Seite mit knappest möglichem Ergebnis durch. Erst zwei Jahre nach Abschluss der Maßnahmen wird die Krise in einer Aussprache überwunden.

Katastrophe

Im Fall einer Katastrophe werden die Ziele eines Konflikts zum Teil drastisch verfehlt. Die eingesetzten Energien, der Zeitaufwand und das Engagement der Beteiligten zeigen nicht die beabsichtigte Wirkung. Die Beteiligten erleben fortdauernde Frustrationen, „Nadelstiche“, persönliche Verletzungen und/oder eine vergiftete Atmosphäre.

Katastrophen stellen uns scheinbar vor die Wahl, entweder massiv zusätzlichen Einsatz zu mobilisieren, bisher ausgeklammerte Geschütze aufzufahren oder eigene zentrale Werte aufzugeben. Mit der Erfahrung des Scheiterns wird ein hoher Handlungsdruck empfunden. Eine Katastrophe in diesem Sinne ist z.B. auch ein ständiges, jedoch folgenloses Jammern, durch das eine beträchtliche Blockademacht ausgeübt werden kann.

Ein Hauptmerkmal von Katastrophen ist, dass die Verantwortung für die Steuerung des Konfliktgeschehens von den Beteiligten nicht mehr wahrgenommen wird. Das Konfliktmanagement ist zusammengebrochen oder konnte nicht rechtzeitig entwickelt werden. Der Konflikt ist mindestens einem der Beteiligten über den Kopf gewachsen. Die Konfliktkosten übersteigen den „Gewinn“, also das Ziel, um das der Konflikt entstanden ist. Zudem beherrschen negative Erfahrungen und Gefühle die Beteiligten, manchmal auch Rücksichtslosigkeit sowie ein Gefühl von Panik. Als Folge werden Informationen verzerrt wahrgenommen und weitergegeben. 

Belastende Gefühle – wie einseitige Schuldzuweisungen, Resignation, Hass, Kränkungen, tiefe Enttäuschungen und Misstrauen – haben sich im Fall einer Katastrophe verselbständigt: Die Akteure leiden unter den Folgeschäden der Auseinandersetzung, machen sich diese gegenseitig zum Vorwurf und bleiben vor allem darüber aneinander gebunden. Dauert eine solche Situation an, so bewegen sich die Beteiligten in zunehmend auseinanderdriftenden subjektiven Wirklichkeiten: Es gibt keine gemeinsame Beschreibung des Konfliktgeschehens – und sie verlieren den konstruktiven Kontakt zueinander. Statt die gemeinsamen Regeln einzuhalten, gilt sozusagen „Privatrecht“ und das Verhalten der anderen Partei(en) wird als unverhältnismäßig erlebt.

Gemeinsames Merkmal aller Katastrophen ist, dass die Beteiligten mit ihrem bisherigen Verhalten nur noch destruktiv miteinander verstrickt sind und keine gemeinsame Lösung für sie in Sicht ist. Darum sind Eingriffe von außen notwendig, um eine entscheidende Änderung der Situation herbeizuführen, die Not zu wenden und eine Veränderung herbeizuführen.

Die Renovierung des Gemeindesaals spaltet den Kirchenvorstand. Schon am zweiten Abend fallen, erst halblaut, Vorwürfe wie „Sparbrötchen“ und „Protzonkel“. Im weiteren Fortgang wird einem Kirchenvorsteher „Vetterleswirtschaft“ vorgeworfen; dieser legt daraufhin sofort sein Amt nieder. Einzelne Debattenbeiträge aus dem Kirchenvorstand machen jetzt in der Gemeinde die Runde. Es bildet sich eine Initiative gegen die Verschandelung des Gemeindehauses – und so weiter …

Wege zur erfolgreichen Konfliktbearbeitung

Was selten gesehen wird: Konflikte tragen oft ein positives Potential in sich. Vertrauen und Loyalität, aber auch gemeinsam anzustrebende Ziele, entstehen nicht nur im harmonischen Gespräch, sondern oftmals erst in der sachlichen Auseinandersetzung und im fruchtbaren Austragen unserer Differenzen. Dabei müssen wir lernen, vorhandene und nicht immer sofort auflösbare Widersprüche und Spannungen auszuhalten. 

Konflikte führen nicht automatisch, sondern nur dann zu persönlichen Belastungen und Leistungseinbußen, wenn sie schlecht oder gar nicht bearbeitet werden. Ein konstruktiver Umgang mit ihnen führt dagegen zu eigener und gegenseitiger Klarheit, zu sozialem Zusammenhalt und zu gemeinsamer Orientierung. Eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung erzeugt in diesem Sinne produktive Energie für die weitere Zusammenarbeit; sie schafft die Grundlage für gemeinsam akzeptierte und transparente Maßstäbe in Entscheidungsprozessen.

Zahlreiche Konflikte lassen sich mit gesundem Menschenverstandes und gutem Willen durch klärende Gespräche unter den Beteiligten lösen. Treten hierbei Schwierigkeiten auf, so hilft vielfach schon ein guter Rat aus dem direkten Umfeld. 

Es gibt jedoch immer wieder auch Konflikte, die schwieriger zu handhaben sind, etwa

· weil ihnen strukturelle, d.h. nicht von einzelnen Personen abhängige Probleme zugrunde liegen, die nicht oder erst langfristig zu lösen sind; 

· weil zwischen Zielen und Werten der Konfliktparteien unerwartet große Widersprüche zutage treten;

· weil negative Gefühle wie Misstrauen und Enttäuschung sich verfestigt haben;

· weil z. B. aus Angst, sich zu blamieren, oder aus Scham, einen Fehler zuzugeben, verbissen an einem Sachargument festgehalten wird.

Die Beteiligten an solchen Konflikten benötigen zur Schlichtung so genanntes „Verbindungswissen“, damit sie ihre unterschiedlichen Sichtweisen, Informationen und Entscheidungskompetenzen in Zukunft ergänzen können statt sie gegeneinander auszuspielen.

Sowohl bei Problemen und Konflikten als auch bei Katastrophen kann es zu großen Differenzen zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung kommen: Was einzelnen Beteiligten als völlig normal und selbstverständlich erscheint, können Beobachter von außen als zentrales Problem oder massiven Konflikt erkennen. 

Vor allem aber können Beteiligte eine Konfliktsituation durchaus völlig unterschiedlich einschätzen. Daher ist es umso wichtiger, dass die Beteiligten sich zunächst über den Charakter einer Situation verständigen und zu einer Beschreibung des Konfliktgeschehens finden, die von allen akzeptiert werden kann. Es geht hierbei um eine konstruktive, lösungsorientierte Konfliktbeschreibung. Sie vermeidet Vorwürfe und hilft den Beteiligten, eine gemeinsame Sprache zur Benennung der Kernpunkte eines Konflikts zu entwickeln. Denn damit beginnt jede Bewältigung eines Konflikts – indem die Differenzen auf eine Weise benannt werden, der alle Kontrahenten zustimmen können, nämlich: respektvoll und mit der notwendigen Klarheit, ohne jedoch den Konflikt zu dramatisieren. 

Für eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung ist es ferner notwendig, die Rollen der Beteiligten sorgfältig zu klären; das ist nicht nur mit Blick auf das Sachthema wichtig, an dem sich unter Umständen der Konflikt entzündet hat, sondern auch, um die Positionen deutlich zu machen, welche die Beteiligten in dem Konflikt einnehmen. Stellen Sie sich etwa einmal die Frage, wer sich als Opfer und wer als Getriebener fühlt. Die Antwort, die Sie darauf finden, wird Ihren Blick auf den Konflikt verändern. 

Da Konflikte im Handumdrehen eskalieren können, bewährt es sich für die Beteiligten in solchen Situationen, innezuhalten und sorgfältig mit der eigenen Wahrnehmung wie auch der eigenen Reaktion umzugehen: 

· Was nehme ich wahr? 

· Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? 

· Wie spreche ich heikle Themen an, ohne die „Gerüchteküche“ in Gang zu setzen? 

Solche Fragen helfen, ein Gegengewicht zur Dynamik des Konflikts in Richtung Versachlichung zu entwickeln. Hilfreich für eine konstruktive Konfliktbearbeitung ist in jedem Fall, eine möglichst nüchterne Beschreibung der Situation, die Vorwürfe weitgehend vermeidet und stattdessen so weit möglich konkrete Wünsche und Anliegen formuliert. Eine Konfliktbeschreibung sollte immer der Kooperation und Arbeitsfähigkeit der beteiligten Parteien verpflichtet bleiben. Dies lässt sich mit zwei Fragen leicht überprüfen: 

· Wird die Konfliktbeschreibung von den Beteiligten als fair angenommen?

· Können alle Beteiligten der Beschreibung inhaltlich zustimmen? 

Beim Formulieren einer Konfliktbeschreibung helfen weiterhin die folgenden Fragen:

· Welche Personen oder Gruppen sind an dem Konflikt beteiligt?

· Welche Fakten sind wesentlich und unumstritten?

· Welche Punkte und Ziele sind unter den Beteiligten strittig?

· Warum sind diese Unterschiede so wichtig, welche Werte werden berührt?

· Was sind die höherrangigen Gemeinsamkeiten der Beteiligten?

· Sind diese Gemeinsamkeiten stark genug, den Konflikt zu disziplinieren? 

Gelingt es nicht mehr, gemeinsam eine überzeugende Konfliktbeschreibung zu erarbeiten, kann Unterstützung von außen herangezogen werden. Wenn Konfliktbeteiligte an ihre Grenzen stoßen, ist dies keineswegs ein Zeichen von Misserfolg; es ist vielmehr Ausdruck von Professionalität, wenn rechtzeitig der Bedarf an Kooperation und Unterstützung erkannt wird. Und ein von außen definierter Rahmen, zum Beispiel eine Beratung, bietet den Beteiligten die notwendige Sicherheit, ihre Differenzen auszutragen. In einem so geklärten Rahmen können im Zuge einer Konfliktbearbeitung durchaus auch schärfere Wertungen durch die Kontrahenten zugelassen werden.

Schnelle Hilfe bei einzelnen Konflikten bieten der Konfliktbeauftragte in der EKHN sowie das Zentrum für Organisationsentwicklung und Supervision (ZOS). Sie stehen bei Konflikten als Ansprechpartner sowie für unmittelbare Unterstützung zur Verfügung.

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen

Damit Konflikte nicht so schnell eskalieren, hilft es, über Konfliktdynamiken informiert zu sein. Detaillierte Kenntnisse und frühe Aufklärung verringern nachweislich das Konfliktvorkommen und ihre Ausweitung. Für sich selbst und im Rahmen seiner Verantwortung für Kindergärten und andere Einrichtungen sowie für die Gruppen und Kreise der Gemeinde kann der Kirchenvorstand zu Informationsveranstaltungen einladen. Dafür stellen der Konfliktbeauftragte und das ZOS kompetente Referentinnen und Referenten zur Verfügung.

Zentraler Konfliktbeauftragter der EKHN, Konflikt-Handy: 0151 – 12 14 13 49

ZOS: 06031 – 16 29 70, zos@ekhn-net.de, www.zos-ekhn.de 











Gerd Bauz

Der Kirchenvorstand als Arbeitgeber

 Das kirchliche Arbeitsrecht

Das kirchliche Arbeitsrecht gilt für Angestellte in Voll- oder Teilzeit. Die Vergütung von Honoraren für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach den Bestimmungen der kirchlichen Honorarordnung.
Der Umgang mit Personal, die Wahrnehmung von Personalverantwortung, erfordert neben einigem Grundlagenwissen vor allem eines: Zeit.

Eine gelingende Personalarbeit setzt zum Beispiel voraus, dass vor der Besetzung einer Stelle die Stellenbeschreibung auf Aktualität überprüft und ggf. angepasst wird. Sie fließt dann in die Ausschreibung ein, damit sich die Personalauswahl an den dort formulierten Erwartungen und Anforderungen orientieren kann. Nach der Besetzung der Stelle sind die Erwartungen sowie notwendige Kenntnisse über Abläufe, Strukturen, Konzepte an die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter weiterzugeben. In kurzer Abfolge sollten Gespräche geführt werden, um zu prüfen, ob dieMitarbeitenden sich den gestellten Aufgaben gewachsen zeigen. Werden Defizite festgestellt, ist deren Behebung durch Information, Fortbildung oder Supervision zu veranlassen. Fünf Monaten nach einer Einstellung ist ein Zwischenergebnis zu ermitteln: Gelingt die Zusammenarbeit oder scheitert sie? Im letzten Fall ist über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu entscheiden.

Das hier beschriebene Vorgehen ist auch auf länger andauernde Arbeitsverhältnisse übertragbar. Wesentliches Element zur Vermeidung dauerhafter extrem belastender Konflikte ist die konsequente Wahrnehmung der Arbeit und Rückmeldung an die Mitarbeitenden – sowohl im Positiven wie im Negativen.  

Da die Kündigung im Arbeitsrecht das letzte Mittel darstellt, ist vor einer solchen Maßnahme immer zu prüfen, ob weniger einschneidende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. In einer Kindertagesstätte könnte das Kritikgespräch etwa zunächst durch die Fachvorgesetzte, also die KiTa-Leitung, in einer weiteren Phase verstärkt durch den/die Dienstvorgesetzte/n durchgeführt werden. Dabei können die einvernehmliche Veränderung der Arbeitsbedingungen in den Bereichen Arbeitszeit oder Aufgaben, die Abklärung gesundheitlicher Fragen, die Feststellung von Unterstützungsbedarf – z. B. über das Integrationsamt – erwogen werden.

Tritt keine Besserung ein, folgt die mündliche, dann schriftliche Ermahnung, dann die Abmahnung. 

Wenn es auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinausläuft, ist zu klären, ob ein besonderer Kündigungsschutz greift. Dies kann Schwerbehinderung, Schwangerschaft, Elternzeit oder MAV-Mitgliedschaft sein. Im Fall der Kündigung sind kirchliche und staatliche Vorgaben zu beachten, also etwa Formvorschriften nach KGO, die MAV-Beteiligung nach MAVG, Fristen nach KDAVO und staatliche Schutzgesetze.

Gemäß Kirchengemeindeordnung stellt der Kirchenvorstand die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde an. Der Kirchenvorstand ist also Arbeitgeber. Grundlage seiner Entscheidungen ist dabei das kirchliche Arbeitsrecht, das sich in der zweibändigen Rechtssammlung der EKHN findet. Neuerungen werden im Amtsblatt veröffentlicht (Intranet: http://192.168.5.6/).
Das Grundgesetz (Artikel 140 in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung) gesteht den Kirchen auf​grund ihrer besonderen Aufgaben ein Selbstbestimmungsrecht in ihren eige​nen Angelegenheiten innerhalb der Schranken des geltenden Rechts zu. Auch die Ausgestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse ist Teil dieser eigenen Angelegenheiten. Beachten muss die Kirche dabei die geltenden staatlichen Gesetze, insbesondere so genann​te Schutzgesetze wie das Mutterschutzgesetz. Die EKHN hat sich zur Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse für den „Dritten Weg" entschieden. Er basiert auf den Prinzipien der kirchengemäßen Partnerschaft, also der „Dienstgemeinschaft", der Parität, der fairen Konfliktlösung und der Autonomie der Kirchen. Auf dem so genannten „Ersten Weg" erfolgt die Arbeitsrechtssetzung durch die Synode wie bei der Evangelischen Kirche der Pfalz, beim „Zweiten Weg" gibt es kirchengemäß modifizierte Tarifverträge zwischen den Gewerkschaften und dem Verband kirchlicher und diakonischer Arbeitgeber wie in Nordelbien oder Berlin-Brandenburg. 

Kirchlicher Dienst ist immer mit dem besonderen Auftrag der Kirche verbunden. Dies kennzeichnet den Dritten Weg. Hieraus resultiert eine gemeinsame Verantwortung von Leitung und Mitarbeitenden, die ihren Ausdruck in der Dienstgemeinschaft findet. Sie erfordert eine vertrauensvolle partnerschaftliche Zusammenarbeit und hat die Friedenspflicht, was das Streikrecht ausschließt, das Gebot der Lohngerechtigkeit und den Anspruch auf faire Konfliktlösung zur Folge.

Die kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen werden in der EKHN nach Arbeitsrechtsregelungsgesetz ARRG durch die paritätisch besetzte Arbeitsrechtliche Kommission beschlossen. Sie besteht je zur Hälfte aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern.
Die Kirchen haben als Körperschaften des öffentlichen Rechts auch das Recht, Regelungen mit normativer Wirkung zu beschließen, die wie staatliche Gesetze rechtsverbindliche Wirkung haben.

Die beiden wichtigsten Rechtsquellen des kirchlichen Arbeitsrechts sind die Kirchlich-Diakonische Arbeitsvertragsordnung (KDAVO) und das Mitarbeitervertretungsgesetz (MAVG). Die KDAVO regelt die Inhalte kirchlicher Arbeitsverhältnisse. Das Mitarbeitervertretungsgesetz regelt das Recht der betrieblichen Interessenvertretung der Mitarbeitenden. 
1. Das Einstellungsverfahren

Soll eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eingestellt werden, ist zu prüfen, ob im Stellenplan eine freie Stelle vorhanden ist und ob die Stelle mit einem ku- oder kw-Vermerk versehen ist. Dabei steht „ku“ für eine künftig umzuwandelnde, „kw“ für eine künftig wegfallende Stelle steht. Auch sollte man sich vergewissern, dass sich die Stelle in ihrer Bemessung, also ihrem Umfang, und in ihrer Bewertung, also der Eingruppierung, nicht verändert hat.

Bei Rückfragen stehen die Mitarbeitenden der Regionalverwaltungen, die früheren Rentämter, und/oder das Dezernat Personal und Organisation der Kirchenverwaltung zur Verfügung.

Ergibt die Vorprüfung, dass eine freie Stelle besetzt werden kann, muss geklärt werden, ob eine interne Besetzung in Frage kommt. Hierzu werden die bisherigen Mitarbeitenden über die freie Stelle in Kenntnis gesetzt. Rechtliche Grundlage dafür sind die auch im kirchlichen Bereich anzuwendenden §§ 7 und 18 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) Sie begründen zwar keinen Beschäftigungsanspruch, erlegen dem Arbeitgeber aber auf zu prüfen, ob eine Stelle in Teilzeit zu besetzen ist bzw. ob eine interne Weiterbeschäftigung eines befristet beschäftigten Mitarbeitenden möglich ist. Eine weitere Alternative stellt die Nutzung der Kirchlichen Stellenbörse dar. Hier werden intern kirchliche Beschäftigte vermittelt. Dieser Schritt kann aus betrieblichen Erfordernissen oder auch aus persönlicher Motivation erfolgen, wobei § 3 der Sicherungsordnung unbedingt zu beachten ist. Scheidet eine interne Besetzung aus, ist zu prüfen, in welcher Form die Stelle auszuschreiben ist. Es gibt keine grundsätzliche gesetzlich vorgeschriebene Pflicht, Stellen auszuschreiben. Möglich und sinnvoll ist der Abschluss einer Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung (MAV), um die Ausschreibungsmodalitäten zu vereinheitlichen und möglichst einfache und effektive Verfahren vorab zu vereinbaren. Wird eine Stelle ausgeschrieben, müssen verschiedene gesetzliche Vorgaben berücksichtigt bzw. geprüft werden:

· Kirchenzugehörigkeit (gemäß den Richtlinien über die Erfordernis über die Kirchenzugehörigkeit)

· Teilbarkeit bei entsprechender Eignung (gemäß § 7, Abs. 1 TzBfG)

· Geschlechtsneutralität (gemäß § 7 Abs. 1Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG])

· Schwerbehinderung (gemäß §§ 81f SGB IX)

· Befristung

Grundlage der Stellenausschreibung ist eine aktualisierte Dienstanweisung oder Stellenbeschreibung, da hier die Aufgabenstellung sowie die fachlichen und persönlichen Anforderungen erfasst sind. An ihnen hat sich die Auswahlentscheidung zu orientieren.

Nach Eingang der Bewerbungen wird gegebenenfalls durch den Personalausschuss zu​nächst eine Sichtung der Unterlagen und eventuell eine Vorauswahl vorgenommen. Mit den ausgewählten Bewerberinnen und Bewerbern finden Bewerbungs- bzw. Vorstellungsgespräche unter Beteiligung der MAV, der Gleichstellungsbeauftragten und Fachorganen wie etwa des Kinder​gartenausschusses statt. Einen Leitfaden für Bewerbungsgespräche  finden Sie im nächsten Kapitel

Der Kirchenvorstand fasst schließlich den Einstellungsbeschluss, der/die Vorsitzende des Kirchenvorstands holt die MAV-Zustimmung ein und beauftragt die Regionalverwaltung mit der Vertragsausfertigung. Nach Unterzeichnung wird der Vertrag gemäß § 29 KGO der Regional- bzw. Kirchenverwaltung zur Genehmigung vorgelegt.

2. Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses

Der Regelfall ist die unbefristete Beschäftigung. Soll ausnahmsweise ein befristetes Beschäftigungsverhältnis begründet werden, muss dafür ein so genannter sachlicher Grund gegeben sein. Als mögliche Sachgründe nennt § 14 Abs. 1 TzBfG beispielsweise Vertretungen in der Elternzeit, befristete finanzielle Mittel oder nur vorübergehenden betrieblichen Bedarf. Ausnahmsweise lässt der Gesetzgeber die befristete Beschäftigung von Mitarbeitenden ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes zu, wenn die Person noch nie bei diesem Arbeitgeber beschäftigt war. Dann ist eine Beschäftigungsdauer von bis zu zwei Jahren zulässig. Innerhalb dieses Zeit​rahmens darf nach § 14 Abs. 2 TzBfG bis zu dreimal verlängert werden.
Bei einer befristeten Beschäftigung sind Befristungszeitraum und Befristungsgrund schriftlich im Vertrag festzuhalten. Der Vertrag ist spätestens am Tag vor der Arbeitsaufnahme zu unterzeichnen, da sonst ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit allen rechtlichen Konsequenzen begründet wird. Eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist zunächst nur durch eine außerordentliche Kündigung möglich. Darüber hinaus kann nach § 15 Abs. 3 TzBfG aber auch die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung vertraglich vereinbart werden.
Mit Mitarbeitenden können mehrere befristete Beschäftigungsverhältnisse hintereinander abgeschlossen werden, soweit für die einzelnen jeweils ein zulässiger Sachgrund vorliegt. An eine Beschäftigung ohne Sachgrund können sich eine oder mehrere mit Sachgrund anschließen. Ist eine Stelle neu zu besetzen, sind befristet oder Teilzeit-Beschäftigte vorrangig zu berücksichtigen. Sprechen Gründe gegen die Weiterbeschäftigung einer oder eines Mitarbeitenden, sollten diese den Betroffenen und der MAV im Vorfeld mitgeteilt werden, um so spätere Probleme zu vermeiden.

3. Störungen im Arbeitsverhältnis

3.1 Pflichtverletzungen (Abmahnung)

Wie bei jedem anderen Vertrag sind auch bei einem Arbeitsvertrag beide Vertragspartner berechtigt, sich gegenseitig auf vertragswidriges Verhalten hinzuweisen.

Mit der Abmahnung macht der Arbeitgeber von seinem vertraglichen Rügerecht Gebrauch und ermahnt den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung. Genauso kann natürlich auch der Mitarbeiter den Arbeitgeber zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung ermahnen.

Die Abmahnung ist ein kündigungsrechtliches Instrument, sie hat eine Warnfunktion: In der Regel werden vom Arbeitgeber eine oder mehrere vorherige, vergebliche Abmahnungen verlangt, wenn er einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin wegen eines Fehlverhaltens rechtswirksam ordentlich kündigen will.

Die Abmahnung ist daher die Rüge eines Arbeitsvertragsverstoßes des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin durch den Arbeitgeber unter Androhung konkreter arbeitsrechtlicher Konsequenzen für den Wiederholungsfall. Von der kündigungsrechtlichen Warnfunktion her muss die Abmahnung drei inhaltliche Voraussetzungen erfüllen: Der tatsächliche Vorgang, der den Gegenstand der Abmahnung bildet, ist so genau wie möglich zu beschreiben (Dokumentationsfunktion); es ist zu erläutern, warum der geschilderte Tatbestand beanstandet wird (Hinweis​funktion); und der Mitarbeitende ist aufzufordern, das beanstandete Verhalten abzustellen bzw. nicht zu wiederholen. Für den Wiederholungsfall werden konkrete arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht (Androhungsfunktion).

Es reicht nicht aus zu schreiben: „Im Wiederholungsfall werden Sie mit Konsequenzen zu rechnen haben", „Wir behalten uns arbeitsrechtliche Schritte vor" oder „Bei weiteren Pflichtverletzungen ist Ihr Arbeitsverhältnis gefährdet". Es muss vielmehr konkret und präzise die arbeitsrechtliche Konsequenz benannt werden (z.B.: „... werden wir das Arbeitsverhältnis kündigen müssen.").

Die Abmahnung muss dem Mitarbeitenden zugehen, er oder sie muss sie erhalten und zur Kenntnis nehmen können, damit die Chance besteht, das beanstandete Verhalten zu ändern und sich zu „bessern". Bei Aushändigung der Abmahnung ist sie mit der Übergabe zugegangen, bei Einwurf in den Briefkasten in dem Moment, in dem der Briefkasten üblicherweise geleert wird. Am sichersten ist die persönliche Übergabe, die Übergabe durch einen Boten oder das Einwerfen in den Briefkasten des Empfängers mit einem Zeugen (Protokoll anfertigen).

Der abmahnberechtigte Arbeitgeber muss zeitnah reagieren, nachdem er von dem zu rügenden Vorfall erfahren hat. Nach Ablauf einer gewissen Zeit kann eine Abmahnung keine kündigungsrelevante Wirkung mehr entfalten, kann also nicht mehr zur Begründung einer Kündigung herangezogen werden. Zu der Frage, wann Abmahnungen in diesem Sinn verbraucht, sozusagen also „verjährt" sind, gibt es keine gesetzliche Regelung. Bei Verstößen, die auch zur Kündigung berechtigt hätten, wird allgemein eine „Verjährungsfrist" von drei Jahren, bei anderen Verstößen von zwei Jahren angesetzt. Wirkt die Abmahnung, verbessert sich also das Verhalten der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, wird die Abmahnung aus der Personalakte entfernt. Voraussetzung dafür ist, dass in der Zwischenzeit keine weitere Abmahnung ausgesprochen wurde. Wird einem Mitarbeiter z.B. ein Jahr nach einer Abmahnung eine zweite Abmahnung erteilt, so ist die erste Abmahnung auch erst zwei bzw. drei Jahre nach der zweiten Abmahnung „verjährt". Nach Ablauf der „Verjährung" ist die Abmahnung auf Antrag des Mitarbeiters aus der Personalakte zu entfernen. 

Mitarbeitende können vom Arbeitgeber die Entfernung einer auf unrichtigen Tatsachenbehauptungen basierenden Abmahnung verlangen. Der Rücknahmeanspruch ist ggf. vor dem Arbeitsgericht im Urteilsverfahren durchsetzbar. 

§ 11 KDAVO und § 3. Abs. 3 c Personalaktenordnung schreiben vor, dass Mitarbeiter/innen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig oder nachteilig werden können, vor und nicht nach der Aufnahme in die Personalakte gehört werden müssen. Es empfiehlt sich daher, die Betroffenen vor Ausspruch einer Abmahnung darüber zu informieren, damit diese im Rahmen der Fristsetzung zum Vorfall Stellung nehmen können. 

Die Abmahnung fällt weder in den Mitwirkungs- noch in den Mitbestimmungsbereich der MAV. Sie muss auch nicht von einer Abmahnung unterrichtet werden. Dies empfiehlt sich aber dennoch, da die Abmahnung eine Kündigung vorbereitet. Sinnvollerweise wird über den Vorfall ein Personalgespräch mit zwei Vertretern des Arbeitgebers, ggf. der MAV oder einer Vertrauensperson des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin geführt.

Abgemahnte Mitarbeiter/innen haben wegen der Dokumentationswirkung der Abmahnung ein Recht auf Gegendarstellung und einen einklagbaren Rücknahmeanspruch. Sie sind berechtigt, der Personalakte Erklärungen zum Inhalt der Abmahnung beizufügen. Diese Gegendarstellung muss in die Personalakte aufgenommen werden, auch wenn der Arbeitgeber mit dem Inhalt der Gegenerklärung nicht einverstanden ist. Die Erklärung muss unmittelbar bei der beanstandeten Abmahnung abgeheftet werden. Die Gegendarstellung ist so lange aufzubewahren wie die Abmahnung selbst. Verzichtet ein Mitarbeiter auf sein Recht zur Gegendarstellung, so sollte dieses aktenkundig gemacht werden. Daraus kann der Arbeitgeber allerdings nicht folgern, dass die Richtigkeit der abgemahnten Vorgänge bestätigt wird. Auch bei einer nicht in Frage gestellten oder beanstandeten Abmahnung bleibt der Arbeitgeber für die Kündigungstatsachen beweispflichtig, falls eine Kündigung sich auf vorausgegangene Abmahnungen stützt.

3.2 Krankheit/Leistungsminderung

Ein Arbeitsverhältnis kann auch dadurch beeinträchtigt werden, dass häufig Fehlzeiten auftreten oder eine Leistungseinschränkung sichtbar wird. Für diesen Fall sieht § 7 KDAVO eine Untersuchungsmöglichkeit des Mitarbeitenden vor (Intranet: http://192.168.5.6/).

4. Ein Arbeitsverhältnis beenden

4.1   Die ordentliche Kündigung

Eine ordentliche Kündigung ist in der Regel möglich, wenn sie sozial gerechtfertigt ist, also ein anerkannter Kündigungsgrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Gründe dafür in der Person des Mitarbeitenden, in seinem Verhalten oder in dringenden betrieblichen Erfordernissen liegen. Bei einem verhaltensbedingten Kündigungsgrund sind in der Regel ein bis zwei vorherige Abmahnungen nötig. Bei einer betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeitgeber eine Sozialauswahl treffen, das heißt, er kann nur den sozial am wenigsten schutzwürdigen Mitarbeitenden kündigen.

Bei der ordentlichen Kündigung müssen stets Kündigungsfristen eingehalten werden, die im Intranet unter http://192.168.5.6/ einzusehen sind.

Kündigungen müssen schriftlich erfolgen und brauchen keine Kündigungsgründe zu enthalten. Die Formvorschriften nach § 47 KGO sind zu beachten, die zwei Unterschriften, das Siegel und einen Briefbogen des Arbeitgebers verlangen.  
Die MAV ist vor Ausspruch der Kündigung zu beteiligen. Stimmt sie der Kündigung nicht zu, ist ein Schlichtungsverfahren einzuleiten, wenn an der Kündigung festgehalten werden soll.

4.2 Die außerordentliche (fristlose) Kündigung

Im Unterschied zur ordentlichen Kündigung erfolgt die außerordentliche Kündigung normalerweise fristlos. Hier ist § 57 KDAVO in Verbindung mit § 626 BGB von Bedeutung.

Eine außerordentliche Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Es müssen erhebliche Arbeitsvertragsverletzungen vorliegen. Sie müssen so schwerwiegend sein, dass dem Arbeitgeber, der die Kündigung ausspricht, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Es ist also stets zu prüfen, welcher Schaden durch das beanstandete Verhalten entstanden ist und ob grobes Verschulden vorliegt.

Beispiele aus der Rechtsprechung sind Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegenüber dem Kirchenvorstand als Arbeitgeber sowie Ehepartnerinnen oder Ehepartnern von Kirchenvorstandsmitgliedern.  Zu Tätlichkeiten oder erheblichen Ehrverletzungen zählen Diebstahl, Betrug, Pflichtverletzung, Sachbeschädigung zum Nachteil der Dienststelle, Arbeitsversäumnis, Arbeitsverweigerung, Trunkenheit im Dienst, Verdacht einer schwerwiegenden strafbaren Handlung, erschlichene Krankmeldung oder eigenmächtiger Urlaubsantritt.

Auch Mitarbeitende können ihr Arbeitsverhältnis außerordentlich kündigen: wenn die fällige Vergütung nicht oder wiederholt mit Verspätung gezahlt wird, wenn die Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag nicht eingehalten werden, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Fürsorgepflichten verletzt und wenn der Arbeitgeber Tätlichkeiten gegenüber dem oder der Mitarbeitenden begeht.

Liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung vor, so muss die Kündigung nach § 626 Abs. 2 BGB innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat, erklärt werden. Dass ein wichtiger Grund vorliegt, muss der Arbeitgeber beweisen können. Nach Ablauf der Frist ist der Ausspruch einer fristlosen Kündigung nicht mehr möglich.

Mitarbeitende, die eine Kündigung für unbegründet halten, können nach § 4 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben.

Auch so genannten„unkündbaren Mitarbeitenden" kann gemäß § 57 KDAVO (siehe auch § 15 KDO) aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden.

Vor Ausspruch der fristlosen Kündigung ist gemäß § 37 Abs. 2 MAVG der MAV Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die MAV hat die Möglichkeit, innerhalb von drei Arbeitstagen Bedenken mitzuteilen. Gegenüber der MAV ist die beabsichtige Kündigung zu begründen. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist die Kündigung schriftlich auszusprechen. Da der Zugangszeitpunkt wegen der oben erwähnten Zwei-Wochen-Frist sehr wichtig ist, sollte die Kündigung nach Möglichkeit persönlich übergeben oder mit Zeugen in den Briefkasten eingeworfen werden. Wird jedoch hilfsweise zur fristlosen auch noch eine ordentliche Kündigung ausgesprochen, so muss die MAV der beabsichtigten ordentlichen Kündigung ebenso zustimmen.

4.3  Kündigung aus betriebsbedingten Gründen

Die Rechtsprechung verlangt eine umfassende Abwägung zwischen den Interessen der Mitarbeitenden an der Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses und den Interessen des Arbeitgebers an dessen Auflösung. Die Kündigung wird gewissermaßen als „Extremlösung" gesehen, die nur dann legitim ist, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ist eine solche Maßnahme beabsichtigt, sollte daher unbedingt Rücksprache mit der zuständigen Regional- beziehungsweise Kirchenverwaltung gehalten werden.

Eine Kündigung ist dann sozial gerechtfertigt, wenn sie durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist, die einer Weiterbeschäftigung des Mitarbeitenden in der Einrichtung entgegenstehen. Und: In der Dienststelle besteht für die Tätigkeit des Mitarbeitenden auch auf einem anderen Arbeitsplatz kein Bedarf mehr.

Eine Überprüfung, ob ein betriebsbedingter Grund vorliegt, kann in einem Kündigungsschutzprozess erfolgen. Der Arbeitgeber muss die Gründe für den Wegfall des Arbeitsplatzes darlegen. Arbeitsgerichtlich wird nach § 1 Abs. 2 KSchG jedoch nicht die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der Entscheidung des Arbeitgebers überprüft, solange sie auf vertretbaren Erwägungen beruht und keinen Missbrauch darstellt. Ein Beispiel: Im Kindergarten wird wegen zurückgehender Nachfrage eine Gruppe geschlossen. Die Stellen von zwei Erzieherinnen fallen weg. In diesem Fall muss geprüft werden, ob für die jeweils Betroffene oder den Betroffenen eine Versetzung auf eine andere Stelle in der Einrichtung möglich ist oder, nach einer zumutbaren Umschulung, eine Weiterbeschäftigung auf einer anderen Stelle gegeben wäre. In beiden Fällen wäre eine Kündigung ausgeschlossen.

Eine betriebsbedingte Kündigung ist auch dann nicht möglich, wenn sich Betroffene bereit erklären, eine freie andere Stelle zu schlechteren Bedingungen zu übernehmen. Sind jedoch keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden, stellt sich die Frage, welcher von mehreren vergleichbaren Mitarbeitenden ausscheiden muss.

Nach § 1 Abs. 3 KSchG hat der Arbeitgeber bei der Auswahl „soziale Gesichtspunkte" zu berücksichtigen: Es ist denen zu kündigen, die am wenigsten auf den Arbeitsplatz angewiesen sind. Dabei sind wegen der Chancen auf dem Arbeitsmarkt das Lebensalter, die Zahl der unterhaltsberechtigten Angehörigen, die Beschäftigungszeit und eine eventuelle Schwerbehinderung zu berücksichtigen. Hat der Arbeitgeber wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten, Leistungen oder zur Wahrung einer ausgewogenen Personal-Struktur jedoch ein berechtigtes Interesse an der Weiterbeschäftigung bestimmter Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, werden diese aus dem Kreis der zu kündigenden Mitarbeitenden ausgenommen.

Der Arbeitgeber muss den Gekündigten auf Verlangen die Gründe für die getroffene Auswahl mitteilen. Halten diese die vorgelegten Gründe für ungerechtfertigt, können sie in einem Kündigungsschutzprozess ihren Standpunkt vortragen. 

Die Mitarbeitervertretung muss bei einer betriebsbedingten Kündigung mitbestimmen. Im Stadium der sich abzeichnenden Stellenkürzung sollte sie bereits im Rahmen der vorgesehenen Mitwirkung nach kündigungsverhindernden Alternativen suchen.

Über die Gewichtung der Kriterien der Sozialauswahl kann eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden.

Zu beachten ist unbedingt die Sicherungsordnung, die im Intranet unter http://192.168.5.6/ einzusehen ist.

4.4 Änderungskündigung

Mit einer Änderungskündigung kann eine Änderung der Arbeitsbedingungen herbeigeführt werden. Will der Arbeitgeber einseitig den Inhalt des Arbeitsvertrages und damit die Bedingungen verändern, so muss er eine Änderungskündigung aussprechen. Ein Beispiel: Im Kindergarten muss eine halbe Stelle wegfallen. Eine  Erzieherin erhält ein Änderungskündigungsschreiben, in dem ihr die Vollzeitstelle gekündigt und gleichzeitig eine halbe Stelle angeboten wird. Die Vergütung verringert sich entsprechend.

Mit einer Änderungskündigung wird das bisherige gesamte Arbeitsverhältnis gekündigt! 


Verbunden ist damit das Angebot, das Arbeitsverhältnis zu geänderten Bedingungen fortzusetzen. Eine Änderungskündigung unterliegt im Übrigen den allgemeinen Vorschriften für eine ordentliche Kündigung. Der Arbeitgeber muss daher nach § 56 KDAVO die Fristen wie bei einer ordentlichen Kündigung einhalten und nach § 54 Abs. 2 KDAVO die Änderungskündigung schriftlich aussprechen.

Auch die Änderungskündigung unterliegt der Mitbestimmung der MAV. Bei der MAV muss daher in jedem Fall vor Ausspruch der Änderungskündigung die Zustimmung eingeholt werden. Die MAV kann die Zustimmung verweigern, wenn ihr die Gründe nicht stichhaltig erscheinen. Ist dann keine Einigung mit der Dienststellenleitung möglich, muss die Schlichtungsstelle auf Antrag entscheiden. 

Mitarbeitende, denen eine Änderungskündigung ausgesprochen wird, können die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter den geänderten Arbeitsbedingungen ablehnen. Damit endet das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der regulären Kündigungsfrist. Im anderen Fall können sie das Angebot der geänderten Arbeitsbedingungen annehmen und das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist unter den geänderten Arbeitsbedingungen fortsetzen. Schließlich können sie die Änderungskündigung auch unter dem Vorbehalt annehmen, sie von einem Arbeitsgericht prüfen zu lassen. Das Arbeitsgericht muss in diesem Fall klären, ob die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial gerechtfertigt ist. Bei diesem Verfahren geht der Mitarbeitende nicht gleich das Risiko eines Arbeitsplatzverlustes ein. Das Arbeitsgericht entscheidet dann nach § 2 KSchG, ob die Änderungskündigung zulässig war oder nicht. Die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts beträgt nach § 4 KSchG drei Wochen.

Auch Mitarbeitenden, die nach 15 Vertragsjahren und mit einem Mindestalter von 40 Jahren unkündbar geworden sind, kann rechtswirksam eine Änderungskündigung ausgesprochen werden. Ist eine Beschäftigung zu den bisherigen Vertragsbedingungen aus dienstlichen Gründen nachweisbar nicht möglich, so kann eine Änderungskündigung zum Zwecke der Herabgruppierung um eine Vergütungsgruppe erfolgen. Gleiches gilt, wenn der Angestellte dauernd außerstande ist, seine bisherige Arbeitsleistung zu erbringen und ihm keine seiner bisherigen Vergütungsgruppe entsprechende andere Arbeit übertragen werden kann. Die Kündigungsfrist beträgt dann 18 Monate zum Ende des Kalendermonats (§ 56 Abs. 2 KDAVO, s. a. § 15 Abs. 3 KDO).

4.5 Auflösungs- oder Aufhebungsvertrag

Das Arbeitsverhältnis kann nach § 54 Abs. 1 KDAVO jederzeit durch einen einvernehmlich abgeschlossenen Aufhebungsvertrag beendet werden. Eine derartige Aufhebung wird von Seiten der Mitarbeitenden häufig gewünscht, um sich bei künftigen Bewerbungen als „ungekündigt" bezeichnen zu können oder um eine neue Stelle antreten zu können. Im Aufhebungsvertrag, der im Moment des schriftlichen Abschlusses wirksam wird, wird einvernehmlich der Termin für das Arbeitsende festgelegt. Fristen müssen nicht eingehalten werden. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat gemäß § 54 Abs. 3 KDAVO innerhalb von drei Arbeitstagen ein schriftliches Widerrufsrecht.

Die MAV hat bei einem Aufhebungsvertrag kein Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrecht. In der Regel wird sie nur vom Ausscheiden des Mitarbeitenden unterrichtet. Es kann aber sinnvoll sein, die MAV beratend hinzuzuziehen. Besonders wenn der Vertrag angesichts einer drohenden Kündigung geschlossen wird, sind verschiedene Konsequenzen zu bedenken und gegeneinander abzuwägen. Bei einem Aufhebungsvertrag gibt es keine Überprüfung der Kündigung in einem Kündigungsschutzprozess. Der Arbeitgeber hat die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter auf etwaige Konsequenzen wie die Sperrfrist hinzuweisen.

Im Intranet finden Sie unter der Rubrik „Personal“

· einen Muster-Aufhebungsvertrag,

· eine Muster-Abmahnung,

· eine Muster-Änderungskündigung

· Muster-Kündigungen für ordentliche und außerordentliche Kündigungen sowie ein Muster der Empfangsbestätigung der Kündigung und

· Muster-Zeugnisse (einfaches und qualifiziertes Zeugnis).

Dabei ist Folgendes zu beachten:

· Erforderlich ist immer die Schriftform,

· die Verträge sind auf Briefkopf des Anstellungsträgers auszudrucken,

· das Siegel darf nicht vergessen werden (§ 47 Abs. 3 KGO),

· die Unterschrift darf nur von dazu Berechtigten erfolgen (zwei Mitglieder des Kirchenvorstandes vgl. § 47 Abs. 2 + 3 KGO) und die

· Kopie des Originals ist in den eigenen Unterlagen aufzuheben.

4.6 Sonstige Gründe für eine Beendigung

Ende durch Fristablauf

Ein befristetes Arbeitsverhältnis endet durch Ablauf der vereinbarten Frist oder durch den Eintritt eines im Arbeitsvertrag vereinbarten Ereignisses (siehe unten).

Verrentung

Hier gibt es zwei Varianten: Erhalten Mitarbeitende eine Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente, dann endet gemäß § 55 KDAVO das Arbeitsverhältnis.

Die Bestimmung in § 54 Abs.1 KDAVO, nach der das Arbeitsverhältnis endet, wenn die/der Mitarbeitende das gesetzliche Rentenalter gem. § 35 SGB VI erreicht hat, ist wirksam. Durch den Eintritt in die Altersrente endet das Arbeitsverhältnis.
Tod

Ein weiterer Beendigungsgrund ist selbstverständlich der Tod des Mitarbeitenden.

Nichtigkeit eines Arbeitsvertrages

Ein Arbeitsverhältnis kann dadurch enden, dass es für nichtig erklärt wird. Nichtig ist z.B. ein Arbeitsvertrag, den ein Geschäftsunfähiger unterschrieben hat.

Anfechtung eines Arbeitsvertrages

Angefochten werden kann dagegen ein Arbeitsverhältnis, wenn es unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zustande gekommen ist. Beispiele sind die vermeintliche Krankenschwester ohne Examen oder der Kraftfahrer ohne Führerschein.

5. Kündigungsschutz

Gegen eine Kündigung kann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen, wenn das gekündigte Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat. Die Kündigung ist rechtsunwirksam, wenn sie nach § 1 KSchG „sozial ungerechtfertigt" ist. Dies ist der Fall, wenn die Kündigung nicht durch folgende personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Gründe gerechtfertigt ist.
Personenbedingte Kündigungsgründe können eine lang andauernde Krankheit, deren Ende aus ärztlicher Sicht nicht absehbar ist, häufige Kurzerkrankungen, die den Betriebsablauf stark beeinträchtigen oder Leistungsabbau sein.

Verhaltensbedingte Kündigungsgründe können Verstöße gegen die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag wie Zuspätkommen, Arbeitsverweigerung, Diebstahl oder schlechte Leistungen sein. Auch die Störung des Betriebsfriedens, antikirchliche Propaganda und die Verletzung der Treuepflicht zählen dazu.

Betriebsbedingte Kündigungsgründe können Stellenabbau, die Schließung einer Einrichtung oder Arbeitsmangel sein. Bei betriebsbedingten Gründen muss der Arbeitgeber soziale Gesichtspunkte bei der Auswahl der zu kündigenden Mitarbeiter berücksichtigen.

Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ordentliche und außerordentliche Kündigungen von Schwerbehinderten durch den Arbeitgeber bedürfen nach § 85 Sozialgesetzbuch SGBIX der vorherigen Zustimmung der Integrationsämter. Der Arbeitgeber muss also stets erst den Antrag auf Zustimmung zu einer beabsichtigten Kündigung stellen und die zustimmende Erklärung des Integrationsamtes abwarten, bevor er die Kündigung aussprechen kann. Eine ohne Zustimmung ausgespro​chene Kündigung ist unwirksam. Die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn das Arbeitsverhältnis im Augenblick des Zuganges der Kündigung noch nicht länger als sechs Monate besteht. Der Kündigungsschutz gilt auch nicht bei ABM-Kräften und bei Mitarbeitern, die das 58. Lebensjahr vollendet haben und die beim Ausscheiden Anspruch auf eine Abfindung haben. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Eintritts von Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ist dagegen die vorherige Zustimmung der Integrationsämter nötig.

Kündigungsschutz bei Wehr- und Zivildienst

Gegenüber Mitarbeitern, die zum Grundwehrdienst oder zu Wehrübungen eingezogen werden, besteht von der Zustellung des Einberufungsbescheides bis zum Ende des Wehrdienstes bzw. der Wehrübung ein grundsätzliches Kündigungsverbot. Aus Anlass des Wehrdienstes darf nach § 2 Arbeits​platzschutzgesetz (ArbPlSchG) im Übrigen auch nicht gekündigt werden.

Den Wehrpflichtigen gleichgestellt sind Soldaten auf Zeit mit einer Dienstzeit von nicht mehr als zwei Jahren (§ 16 a ArbPISchG).

Der Kündigungsschutz für Wehrpflichtige gilt gemäß § 78 Abs. 1 Zivildienstgesetz (ZDG) entsprechend für Zivildienstleistende.

Kündigungsschutz bei Schwangerschaft

Die Kündigung einer Frau ist während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft oder die Entbindung entweder schon bekannt war oder innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung bekannt geworden ist. Dieser Kündigungsschutz kann in Ausnahmefällen von der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde, dem Regierungspräsidium, aufgehoben werden. Die Ausnahmegenehmigung muss gemäß § 9 Abs. 3 Mutterschutzgesetz (MuSchG) bereits vor dem Ausspruch der Kündigung vorliegen.

Kündigungsschutz während der Elternzeit

Nehmen Mitarbeitende Elternzeit in Anspruch, so besteht für die gesamte Dauer der Elternzeit Kündigungsschutz. Dieser beginnt nach §18 Bundeserziehungsgesetz (BErzGG/ BEEG) mit dem Antrag maximal sechs Wochen vor dem Antritt der Elternzeit und gilt auch für ein Teilzeitarbeitsverhältnis. Er kann in Ausnahmefällen von dem für den Arbeitsschutz zuständigen Regierungspräsidium als oberste Landesbehörde aufgehoben werden. Die Ausnahmegenehmigung muss nach § 18 I BErzGG/ BEEG bereits vor dem Ausspruch der Kündigung vorliegen. Der Kündigungsschutz während der Elternzeit gilt auch für Väter, wenn sie die Elternzeit für sich in Anspruch nehmen.

Kündigungsschutz für Mitglieder der Mitarbeitervertretung 

Das Arbeitsverhältnis eines Mitglieds der Mitarbeitervertretung darf nach § 19 Abs. 1 MAVG nur in Ausnahmefällen gekündigt werden. Dies ist der Fall, wenn ein Grund zur außerordentlichen Kündigung vorliegt oder wenn die Einrichtung ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst wird und die Mitarbeitenden aus betrieblichen Gründen nicht anderweitig beschäftigt werden können.

Die Kündigung bedarf der Zustimmung der MAV. Der Kündigungsschutz erstreckt sich ein Jahr über die Amtszeit hinaus. Eine Kündigung ist innerhalb dieses Zeitraumes nur unter den oben genannten Voraussetzungen zulässig.

Kündigungsschutz für langjährig Beschäftigte

Mitarbeitende mit einer Beschäftigungszeit von mindestens 15 Jahren, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, werden besonders geschützt. Hier beträgt die Frist für die Kündigung durch den Arbeitgeber 18 Monate zum Ende des Kalendermonats. Dieser Kündigungsschutz erstreckt sich nicht auf fristlose Kündigungen und betriebsbedingte Kündigungen, wenn Mitarbeitenden eine gleichwertige Beschäftigung nachgewiesen werden kann (§15 KDO).

Bei Rückfragen allgemeiner Art oder gravierenden Problemen im Personalbereich leisten die Regionalverwaltungen umfassende Unterstützung. Selbstverständlich können Sie sich auch an das Referat Personalrecht in der Kirchenverwaltung wenden (ekhn@ekhn-kv.de).

· Neuerungen im kirchlichen Arbeitsrecht werden im Amtsblatt veröffentlicht: http://192.168.5.6/ (Intranet)

· Die kommentierte Fassung der KDAVO liegt im Intranet unter: http://192.168.5.6/
· Das Mitarbeitervertretungsgesetz finden Sie im Intranet: (http://192.168.5.6/)  

· § 3 der Sicherungsordnung zur Besetzung einer Stelle über die kirchliche Stellenbörse ist im Netz einsehbar: http://192.168.5.6/mitarb_service/gesetz/bd1/528.pdf

· Material zur Erstellung einer aktualisierten Dienstanweisung oder Stellenbeschreibung gibt es im Intranet unter http://192.168.5.6/suche/index.htm

Petra Knötzele

 6. Leitfaden für Vorstellungsgespräche

Das Vorstellungsgespräch soll dem/der Arbeitgeber/in ermöglichen, den/die am besten geeignete/n Bewerber/in für die zu besetzende Stelle aus den eingegangenen schriftlichen Bewerbungen in einem persönlichen Gespräch zu ermitteln. Maßgebende Auswahlkriterien sind in erster Linie Eignung, Befähigung und fachliche Leistung bezogen auf die Anforderungen der zu besetzenden Stelle. Aber auch durch Familienarbeit oder in einem Ehrenamt erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen, wenn dies für die ausgeschriebene Stelle von Bedeutung ist, sind zu berücksichtigen. 

Um zu vermeiden, dass aufgrund des "Ähnlichkeitsprinzips" Männer bevorzugt Männer und Frauen bevorzugt Frauen auswählen, soll das Auswahlgremium möglichst zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern bestehen (§ 10 Gleichstellungsgesetz GlStG). 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit hat sich als Verfahren das strukturierte Interview bewährt: Auf der Basis eines vorher festgelegten Fragenkatalogs (siehe Checkliste Vorstellungsgespräch) werden allen Bewerber/innen die gleichen Fragen zu beruflichem Werdegang, Motivation für die Bewerbung, bisherigen Tätigkeiten und zukünftigen Erwartungen gestellt. Hilfreich für die Beurteilung bestimmter Kenntnisse oder geforderter Kompetenzen ist die Beantwortung kurzer situativer Fragen bzw. Fallbeispiele aus dem zukünftigen Arbeitsbereich. Eine eigene Einschätzung der beruflichen und persönlichen Stärken und Schwächen, eine Auskunft über außerberufliche Aktivitäten (Hobbys) und die Einstellung zur Kirche vervollständigen das Bild. Weitere Rubriken dienen der Beurteilung von Sprachvermögen, Auftreten und äußerer Erscheinung. Vor Beginn des Vorstellungsgesprächs trifft das Auswahlgremium Absprachen über die Reihenfolge der Fragen, die Fragesteller/innen sowie den zeitlichen Rahmen, die Bewertungskriterien und die optimale "Antwort". Empfehlenswert ist auch die "Aufgabenverteilung" von Beobachtung und Bewertung. 

Das Vorstellungsgespräch soll in angenehmer Atmosphäre stattfinden, der Charakter einer "Prüfungssituation" möglichst vermieden werden. Der Raum sollte ausreichend groß und gut belüftet sein. Als Sitzordnung empfiehlt sich ein runder Tisch. Wenn möglich sollten Getränke, zumindest ein Glas Wasser, zur Verfügung stehen. Der Ablauf des Vorstellungsgesprächs kann folgendermaßen gestaltet werden: 

• Begrüßung, Information über den zeitlichen Rahmen und den geplanten Ablauf des Gesprächs, 

• Selbstvorstellung des Bewerbers, der Bewerberin zu beruflichem Werdegang, Motivation der Bewerbung, 

• Nachfragen in Anknüpfung an die Selbstvorstellung und Bewerbungsunterlagen, 

• situative Fragen bzw. Fallbeispiele aus dem zukünftigen Arbeitsbereich, 

• Informationen über den Arbeitsplatz und den/die Arbeitgeber/in 

• weitere Fragen des Bewerbers, der Bewerberin, Verabredung des weiteren organisatorischen Verfahrens. 

Welche Fragen sind im Vorstellungsgespräch erlaubt? 
Der/die Arbeitgeber/in darf im Vorstellungsgespräch nur solche Fragen stellen, an deren wahrheitsgemäßer Beantwortung er/sie objektiv ein "berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges Interesse im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis" hat. Dem steht der Schutz des Privatsphäre des Bewerbers, der Bewerberin, sein/ihr Persönlichkeitsrecht, als Grundrecht gegenüber (Art. 2, Abs. 1 Grundgesetz). Das Fragerecht der Arbeitgebers, der Arbeitgeberin ist insoweit eingeschränkt. Unzulässige Fragen dürfen folgenlos falsch beantwortet werden; der/die Bewerber/in hat somit ein "Recht auf Lüge". Auch eine zulässige Frage muss nicht beantwortet werden, es existiert keine Auskunftspflicht (allerdings dürfte eine solche Weigerung die Einstellungschancen nicht eben erhöhen). 

Beantwortet der/die Bewerber/in eine zulässige Frage, so muss dies vollständig und wahrheitsgemäß erfolgen (Offenbarungspflicht). Andernfalls kann der/die Arbeitgeber/in hier den Arbeitsvertrag aufgrund arglistiger Täuschung anfechten. 

Die gängige Rechtssprechung lässt klar erkennen, dass Fragen, die der privaten Sphäre des Bewerbers, der Bewerberin angehören, grundsätzlich unzulässig sind. Dazu gehören in der Regel Fragen nach Familienstand, Familienplanung, Einkommen des/der Partners/Partnerin, Partei-, Gewerkschafts- oder Konfessionszugehörigkeit. Ausnahmen werden nur dann anerkannt, wenn der "Gegenstand der Frage in einem verständigen Zusammenhang mit der zu besetzenden Stelle" steht. 

Zulässige Fragen sind 

• nach dem beruflichen Werdegang 

• nach der schulischen Vorbildung 

• nach Zeugnis- und Prüfungsnoten 

• nach einer Schwerbehinderung 

• nach laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

• nach Disziplinarstrafen oder laufenden Disziplinarverfahren (oder- vorermittlungen) 

• nach einem evtl. bevorstehenden Wehrdienst 

• nach einer HIV-Erkrankung (da Schwere und Verlauf der Krankheit die dauerhafte Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten ausschließt) 

Unzulässig sind Fragen 

• nach der Zugehörigkeit zu einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 

• nach einer Schwangerschaft (siehe § 3 Abs. 1 AGG) 

• ob die Betreuung der Kinder gewährleistet ist 

• ob eine Eheschließung bzw. Familienplanung beabsichtigt ist 

• ob überhaupt eine Partnerschaft besteht 

• nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen 

• nach evtl. Unterhaltsverpflichtungen 

• nach Zugehörigkeit zu einer politischen Partei 

• nach Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft/einem Berufsverband 

• nach intimen Verhältnissen 

• nach der sexuelle Orientierung 

• nach einer durchgeführten bzw. geplanten Geschlechtsumwandlung 

• ob der/die Bewerber/in Raucher/in oder Nichtraucher/in ist 

• nach dem Gesundheitszustand 

• nach einer Aids-Infizierung 

• nach Vorstrafen (unter bestimmten Voraussetzungen zulässig) 

Die nachfolgenden aufgeführten Fragen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Frage nach der Religions- bzw. Weltanschauungszugehörigkeit ist generell unzulässig. Eine Ausnahme besteht hier bei einem Beschäftigungsverhältnis im kirchlichen Dienst, da die Kirche als so genannter "Tendenzbetrieb" die Kirchenmitgliedschaft ihrer Mitarbeiter/innen voraussetzt. Dies ergibt sich aus der Kirchlich-Diakonischen Arbeitsvertragsordnung (KDAVO), die Bestandteil des Arbeitsvertrages ist. § 57 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 der KDAVO stellen fest, dass ein Kirchenaustritt als wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung anzusehen ist. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass bei Vertragsabschluss eine Kirchenmitgliedschaft bestehen muss. Auch ist im Bereich des Öffentlichen Dienstes bisher die Frage nach einer Scientology-Mitgliedschaft zulässig. 

Fragen betreffs eines Gesundheitszustandes dürfen nur gestellt werden in Bezug auf 

• eine bereits geplante Operation bzw. eine bereits bewilligte Kur 

• eine Krankheit bzw. eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes, durch die die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf Dauer oder in periodisch wiederkehrenden Abständen beeinträchtigt wird, 

• ansteckende Krankheiten, die zwar nicht die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, jedoch die zukünftigen Kollegen/Kolleginnen gefährden. 

Nach einer Aids-Infizierung wird der/die Arbeitgeber/in nur fragen dürfen, wenn der/die Bewerber/in hierdurch die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit verliert. Das ist dann anzunehmen, wenn er/sie nicht durch Kontakte, sondern durch eine speziell mit der Arbeit verbundene Ansteckungsgefahr ein Risiko für sich oder die Kollegen/Kolleginnen darstellt (wie z.B. im Bereich der Heilberufe oder der Nahrungsmittelherstellung). 

Die Frage nach Ableistung des Wehrdienstes ist nach wie vor umstritten und noch nicht höchstrichterlich geklärt. Zulässig ist nur die Frage nach einer bevorstehenden akuten Ableistung des Wehrdienstes. Unter Gleichberechtigungsgesichtspunkten wird hier eine perfekte Parallele zur Frage nach der Schwangerschaft gesehen. Nur Männer werden für die öffentliche Aufgabe der Landesverteidigung herangezogen, ihr Arbeitsplatzschutz ist konzeptionell dem der werdenden Mutter vergleichbar (§ 1 ArbPlSchG). Wenn im Vorstellungsgespräch die Frage nach einer Schwangerschaft generell unzulässig ist, muss dies auch für die Frage nach Ableistung der Wehrpflicht gelten (BAG, Urteil vom 20.02.1986, 2 AZR 244/85). Etwaige Ausfallzeiten wegen Wehrdiensts werden genauso als Unsicherheitsfaktoren in der Personalbedarfsplanung eingestellt wie Urlaubs-, Krankheits- oder Kurzeiten. 

Die Frage betreffend Einkommen- und Vermögensverhältnisse ist nur zulässig bei leitenden Angestellten oder bei ähnlichen Positionen, die ein besonderes Vertrauensverhältnis erfordern (z.B. Filialleiter/in oder Bankkassierer/in – so BAG, Urteil vom 05.12.1957). 

Besteht kein solcher Sachzusammenhang mit der auszuübenden Tätigkeit, ist die Frage unzulässig, da Einkommens- und Vermögensverhältnisse als Privatangelegenheit anzusehen sind. Von einer Offenbarungspflicht wird man nicht ausgehen können. Zulässig ist nur die Frage, ob die Vermögensverhältnisse geordnet oder ungeordnet sind. Liegt dagegen eine Überschuldung (und somit ungeordnete Verhältnisse) vor, so begründet diese im Allgemeinen die berechtigte Besorgnis, dass es auch zu Störungen in der Verrichtung des Dienstes kommen könne (BVerwG 12.05.1971, E 43, 227, 228f). 

Nach Vorstrafen darf ein/e Bewerber/in beim Vorstellungsgespräch nur gefragt werden, wenn und soweit die Art der zu besetzenden Stelle dies erfordert (BAG, Urteil vom 05.12.1957, 1 AZR 594/56 – DB 1958, 227-), z.B. ein/e Kassierer/in nach Vermögensdelikten oder ein/e Kraftfahrer/in nach Verkehrsdelikten. Im Übrigen kann ein/e Bewerber/in sich als unbestraft bezeichnen, wenn die Strafe nach dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) nicht in ein Führungszeugnis aufzunehmen oder im Register zu tilgen ist. 

Karin Wißgott
Checkliste Vorstellungsgespräche

	Am

Uhrzeit
	Name des/der Bewerbers/Bewerberin

	Beruflicher Werdegang


	

	Motivation für die

Bewerbung
	

	Bisherige Tätigkeiten


	

	Zukünftige Erwartungen/

Fallbeispiele
	

	Selbsteinschätzung zu

Beruflichen/persönlichen

Stärken/Schwächen
	(+)

(-)



	Hobbys


	

	Einstellung zur Kirche


	

	Sonstiges


	

	Frühester Eintrittstermin


	

	Sprachvermögen

Auftreten

Äußere Erscheinung
	(++)                  (+)                       (-)                    (--)

	Fachlicher

Gesamteindruck
	

	Persönlicher

Gesamteindruck
	




  

 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Kirchliche Arbeitgeber sind in den meisten Fällen Kirchengemeinden oder kirchliche Zweckverbände. Der Vorstand oder der Kirchenvorstand trägt  - auch in rechtlicher Hinsicht – Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden bei der Arbeit, daneben auch für die Einhaltung der Verkehrssicherheit. Denn die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen sollen bei ihrer Arbeit in unserer Kirche keinen gesundheitlichen Schaden nehmen. Das muss Anspruch und Ziel in unserer Kirche sein und fordert aktives Handeln.

Der Arbeitgeber hat die Gefährdungen die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbunden sind zu ermitteln und zu beurteilen und zu bestimmen welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen sind. Grundlage dieser Beurteilung sind die Vorschriften und Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Anpassungen an neuere Vorschriften können jedoch erforderlich sein.

Die getroffenen Maßnahmen müssen wirksam sein, Sicherheitsmängel sind zu beseitigen. Auch die Mitarbeitenden tragen Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit, indem sie etwa dem Arbeitgeber Sicherheitsmängel melden. Die Mitarbeitervertretung wirkt nach MAV-Gesetz beim Arbeits- und Gesundheitsschutz mit.

Das Präventionskonzept der Evangelischen Kirche

Die Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit (EfAS) auf der Ebene der EKD unterstützt die Präventionsarbeit der Landeskirchen. Die sicherheitstechnische Betreu​ung der Kirchengemeinden, Verwaltungsstellen und anderer Einrichtungen erfolgt in den Landeskirchen durch so ​genannte Ortskräfte für Arbeitssicherheit. Die sicherheitstechnische Vor-Ort-Betreuung jeder Einheit soll im Durchschnitt einmal in zwei Jahren erfolgen. Die Ortskräfte bieten auch Informationsveranstaltungen zu Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an. Betriebsärzte der BAD GmbH stehen in regionalen Zentren für die arbeitsmedizinische Betreuung zur Verfügung. Sie kommen bei Bedarf vor Ort.
Ortskräfte und Betriebsärzte arbeiten zusammen.  Sie stellt die Gesamtkirche kostenlos zur Verfügung. Das Präventionskonzept ist mit der Berufsgenossenschaft (VBG, BGW) vertraglich vereinbart und gilt für die verfasste Kirche.

Prävention und Pflichten des Arbeitgebers

Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift der Berufgenossenschaft  “BGV A1 - Grundsätze der Prävention“ muss der Arbeitgeber unter anderem:

· sichere und ergonomische Arbeitsmittel, Maschinen und Betriebsanlagen bereitstellen,

· Schutzausrüstung (PSA) – z.B. Schutzschuhe – bereitstellen,
wenn anderer Schutz nicht ausreicht,

· Unfallverhütungsvorschriften zur Verfügung stellen,

· Gefährdungsbeurteilungen (ArbSchG) durchführen und dokumentieren und Unterweisungen der Mitarbeitenden hinsichtlich der Vermeidung von Arbeitsunfällen durchführen,

· Sicherheitsbeauftragte bestellen, wo sie gefordert sind,

· Maßnahmen gegen Brände treffen und Feuer​löscher bereitstellen,

· Maßnahmen zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr treffen,

· Fachkräfte bzw. Ortskräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte zur Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Anspruch nehmen.

Siegfried Eyrich

Im Intranet der EKHN sind Basisinformationen zur kichlichen Prävention unter „Verwaltung / Arbeitssicherheit“ bzw. http://192.168.5.6/verwaltung/kv/bauwesen/sicherheitsb_info.htm
zu finden. Die EfAS gibt auf ihren Seiten im Internet unter
www.efas-online.de weitreichende Informationen.

Koordinator für Arbeitssicherheit in der EKHN

Kirchenverwaltung der EKHN

Paulusplatz 1 – 64285 Darmstadt

Telefon: 06151-405344

Mobiltelefon 0175 2975737

Email: siegfried.eyrich@ekhn-kv.de
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Das Mitarbeitervertretungsrecht – Mitbestimmung in arbeitsrechtlichen Belangen

Warum gibt es in der Kirche überhaupt ein eigenständiges Mitarbeitervertretungsrecht und keinen Betriebsrat? Weil dies von anderer Seite ausgeschlossen ist: § 118 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) bestimmt, dass es nicht auf Religionsgesellschaften Anwendung findet. Eine entsprechende Vorschrift enthält das Personalvertretungsgesetz.

Die Regelung der Arbeitsverhältnisse, dazu zählt auch die Mitbestimmung, gehört zu den inneren Angelegenheiten der Kirche, so dass sie hier selbst Regelungen schaffen kann.

Die Rechtsgrundlage für die Schaffung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MAVG) stellt Art. 34 i) der Kirchenordnung dar. Das MAVG geht in seiner Präambel von einer Dienstgemeinschaft aus, in der MAV und Dienststellenleitung vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gegenseitig unterstützen. Leitung und MAV haben zwar unterschiedliche Aufgaben, beide sollen gemäß MAVG § 33a und § 34 Abs. 2 jedoch für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft eintreten und sich regelmäßig über Fragen der Dienstgemeinschaft austauschen. 

Die Dienstgemeinschaft wird in der Präambel des MAVG näher beschrieben: Kirchlicher und diakonischer Dienst sind durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Alle Mitarbeitenden tragen zur Erfüllung dieses Auftrages bei. Die Mitarbeitenden verbindet die gemeinsame Verantwortung für den Dienst von Kirche und Diakonie.
Die MAV hat innerhalb der Dienstgemeinschaft das Recht und die Pflicht, die Interessen und Belange der Mitarbeitenden wahrzunehmen und sie gegenüber der Dienststellenleitung zu vertreten. Dabei müssen Konflikte so ausgetragen werden, dass sie produktiv sind und mehr Gerechtigkeit herstellen. Die MAV hat dabei das Wohl der einzelnen Mitarbeitenden in den Vordergrund zu stellen, ohne jedoch das Wohl der Mitarbeiterschaft insgesamt und der Dienststelle außer Acht zu lassen. Das entscheidende Kennzeichen der Dienstgemeinschaft ist, dass Interessengegensätze und Konflikte offen und geschwisterlich ausgetragen werden.

1. Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung 

Die MAV hat gemäß § 33 MAVG eine Reihe von allgemeinen Aufgaben. Neben den Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten sind wichtige praktische Möglichkeiten einer wirksamen Interessenvertretung gegeben.

Die MAV „hat die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft einzutreten." (§ 33 a) MAVG)

Ein Ziel der Tätigkeit der MAV ist also die Wahrung der Interessen der Mitarbeitenden: Bei ihren Entscheidungen hat die MAV das Wohl der Mitarbeitenden im Auge zu behalten, die sie in allen Belangen fördern soll. Dazu kann sie neben dem in § 42 MAVG eingeräumten Initiativrecht, bei dem es um soziale und Personalangelegenheiten geht, Vorschläge zur wirkungsvollen Förderung der Belange der Mitarbeitenden machen. Gute Zusammenarbeit in einer Dienstgemeinschaft ist nur möglich, wenn die Mitarbeitenden in die Entscheidungsprozesse der Dienststelle einbezogen werden und diese mitbestimmen können. Ferner sieht das MAVG folgende Aufgaben vor:
· Die MAV „hat berechtigte Anliegen bei der Dienststellenleitung zu vertreten und sich der persönlichen Sorgen und Nöte der Mitarbeitenden anzunehmen, soweit sie im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen. Das Recht des einzelnen Mitarbeitenden, eigene Anliegen der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, bleibt unberührt." (§ 33 b) MAVG)
· Die MAV „hat Beschwerden von Mitarbeitenden entgegenzunehmen und, falls sie der MAV berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf Abhilfe hinzuwirken." (§ 33 c) MAVG)
· Die MAV übernimmt also auf Wunsch der Mitarbeiter/innen die Funktion eines „Anwalts"; sie vertritt die Mitarbeitenden und ihre Anliegen.

· Die MAV „hat dafür einzutreten, dass die zugunsten der Mitarbeitenden geltenden arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen und Vereinbarungen eingehalten werden." (§ 33 d) MAVG)
· Die MAV hat ein umfassendes Kontrollrecht. Sie hat darauf zu achten, dass die gesetzlichen Bestimmungen aus dem Mutterschutzgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz usw. genauso eingehalten werden wie die Bestimmungen aus der KDO und der KDAVO. Sie hat zu kontrollieren, ob die Sozialversicherungspflicht bei Mitarbeitenden nicht umgangen wird, indem z.B. fälschlich Honorar- statt Arbeitsverträgen abgeschlossen werden. Weiter soll sie prüfen, ob die kirchlichen Verordnungen wie die IT- Verordnung oder die Datenschutzregelungen eingehalten werden.
 2. Mitbestimmung nach dem MAVG
Die stärkste Form der Beteiligung der MAV an den Aufgaben der Dienststelle ist die Mitbestimmung. Denn ohne die Zustimmung der MAV kann eine Maßnahme nicht rechtskräftig durchgeführt werden. Mitbestimmungsrechte hat die MAV nach §§ 36 und 37 MAVG in sozialen und in Personalangelegenheiten.

Jede Einstellung eines Mitarbeitenden unterliegt der Mitbestimmung der MAV. So kann auch die Einstellung von Aushilfen, Vertretungen, geringfügig Beschäftigten, Praktikanten und Teilzeitbeschäftigten nur mit Zustimmung der MAV erfolgen. Ausgenommen sind Einstellungen von leitenden Mitarbeitenden, von Pfarrern und von Personen, die von der Kirchensynode berufen oder von der Kirchenleitung gewählt worden sind.

Plant die Dienststellenleitung eine Einstellung, muss sie die MAV mindestens zwei Wochen vor der Durchführung der Einstellung benachrichtigen und ihre Zustimmung beantragen. Dazu überlässt sie der MAV die Bewerbungsunterlagen, auf Antrag sogar die aller Bewerbenden, und gibt Auskunft über den einzustellenden Mitarbeitenden. Den Zugang der Unterlagen bestätigt die/der MAV-Vorsitzende gemäß § 39 Abs. 3 unverzüglich und schriftlich.

Innerhalb von zwei Wochen muss die MAV dann entscheiden, ob sie der geplanten Einstellung zustimmt oder nicht. Reagiert sie nicht, hat sie damit zugestimmt. Die Zustimmungsfrist kann durch die Bitte um eine mündliche Erörterung unterbrochen werden. Eine Verweigerung der Zustimmung muss immer schriftlich, möglichst unter Angabe von Gründen, erfolgen.

Kommt es gemäß § 34 Abs. 6 MAVG nach Verweigerung der Zustimmung in einem Einigungsgespräch zu keinem Einvernehmen, kann die Dienststellenleitung von der Einstellung Abstand nehmen oder aber innerhalb von zwei Wochen die Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlichtungsstelle versucht in einem Gespräch eine Einigung zu erzielen; gelingt dies nicht, bestätigt sie die Ablehnung der MAV oder ersetzt deren verweigerte Zustimmung. Stellt die Schlichtungsstelle fest, dass der Widerspruch der MAV begründet war, kann die Einstellung nicht rechtswirksam erfolgen.

Bei Einstellungen, die keinen Aufschub dulden, kann die Dienststellenleitung bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen und einen befristeten Arbeitsvertrag bis zur endgültigen Klärung des Mitbestimmungsverfahrens abschließen. Diese Ausnahmesituation muss begründet werden. Auch der betroffene Mitarbeitende muss entsprechend unterrichtet werden. Die MAV hat sieben Kalendertage Zeit, um die vorläufige Einstellung zu beraten. Innerhalb dieser Frist kann sie die vorläufige Einstellung nach § 41 MAVG schriftlich ablehnen. Die Dienststellenleitung kann darauf zweifach reagieren: Entweder beendet sie die vorläufige Einstellung oder sie ruft innerhalb von drei Arbeitstagen die Schlichtungsstelle an. Die Schlichtungsstelle ersetzt die fehlende Zustimmung der MAV oder bestätigt deren Ablehnung.

Entsprechend kann die Dienststellenleitung die vorläufigen Maßnahmen fortsetzen oder beenden. Hält die Dienststellenleitung sich nicht an dieses Verfahren, so kann die MAV innerhalb von zwei Wochen, nachdem sie davon Kenntnis erlangt hat, die Schlichtungsstelle anrufen und die Feststellung der Unwirksamkeit der vorläufigen Einstellung beantragen.

Die MAV kann nach dem Initiativrecht auch von sich aus Vorschläge für eine Einstellung machen. Beantragt eine MAV eine Einstellung, muss sich die Dienststellenleitung hierzu innerhalb eines Monats schriftlich äußern. Entspricht sie dem Antrag nicht, so teilt sie ihre Gründe schriftlich mit. Die MAV kann gemäß § 42 MAVG die Schlichtungsstelle anrufen, wenn die Leitung nicht reagiert. Solange die Zustimmung der MAV nicht schriftlich vorliegt, ist eine Einstellung rechtsunwirksam.

Die sozialen Angelegenheiten, die der Mitbestimmung unterliegen, sind in § 36 MAVG aufgeführt. 

3. Mitwirkung nach dem MVAG
Soweit eine Maßnahme der Mitwirkung unterliegt, kann sie nur vorgenommen werden, nachdem die Dienststellenleitung die Mitarbeitervertretung zur Stellungnahme aufgefordert hat; auf Verlangen der Mitarbeitervertretung ist die beabsichtigte Maßnahme mit dem Ziel der Einigung zu erörtern. Im Gegensatz zur Mitbestimmung ist die Zustimmung der Mitarbeitervertretung hier nicht  nötig.

Die MAV hat nach § 38 Abs. 1 MAVG Mitwirkungsrechte in organisatorischen, wirtschaftlichen und sonstigen Angelegenheiten. Dazu gehört etwa die Aufstellung von Stellenplänen oder die Auflösung von Dienststellen.

Für das Verfahren (§ 40 MAVG) bei der Mitwirkung gelten die Verfahrensvorschriften wie bei der Mitbestimmung (§ 39MAVG): Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitervertretung mindestens zwei Wochen vor der Durchführung einer beabsichtigten Maßnahme und fordert sie zur Stellungnahme auf.

Die Stellungnahme zu einer Maßnahme gilt auch als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung sich nicht binnen zwei Wochen schriftlich äußert oder eine mündliche Erörterung verlangt. Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung. Der Zugang ist unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

In besonders dringenden Fällen kann die Dienststellenleitung die genannten Fristen von zwei Wochen auf drei Arbeitstage verkürzen. Entspricht die Dienststellenleitung den Einwänden der Mitarbeitervertretung nicht oder nicht in vollem Umfang, so gibt sie ihre Entscheidung schriftlich unter Angabe der Gründe bekannt.

In diesem Fall kann die Mitarbeitervertretung die Schlichtungsstelle binnen einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der Entscheidung der Dienststellenleitung anrufen und eine Überprüfung der Entscheidung nach § 52 Abs. 3 MAVG beantragen:

Bei Meinungsverschiedenheiten in Angelegenheiten, die der Mitwirkung der Mitarbeitervertretung unterliegen, hat die Schlichtungsstelle nur zu prüfen und abschließend festzustellen, 
· ob und in welchem Umfang die angefochtene Maßnahme gegen die zum Schutz und zur Förderung der Mitarbeitenden erlassenen Gesetze, Verordnungen und sonstigen zwingenden Vorschriften, Verträge und Dienstvereinbarungen verstößt,

· ob bei Ermessensentscheidungen die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder

· ob das Ermessen in einer dem Zwecke der Ermächtigung widersprechenden Weise ausgeübt worden ist.

 4. Initiativrecht nach dem MVAG
Wie oben beschrieben, hat die Mitarbeitervertretung außerdem nach § 42 MAVG ein Initiativrecht: Sie ist damit berechtigt, im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse soziale Angelegenheiten (§ 36 MAVG) und personelle Maßnahmen (§ 37MAVG) von sich aus anzuregen und zu beantragen. Das Initiativrecht besteht bei den sozialen Angelegenheiten beispielsweise in der Bestellung von Vertrauens- und Betriebsärzten, außerdem bei Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen sowie sonstigen Gesundheitsschädigungen in der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten. Bei den personellen Angelegenheiten geht es etwa um Anstellungen, Einstellungen, um Eingruppierungen, Höhergruppierungen und Beförderungen.

Es wird zwischen dem allgemeinen und dem erzwingbaren Initiativrecht unterschieden.

Zum allgemeinen Initiativrecht: Beantragt die MAV eine Maßnahme, soll sich die Dienststellenleitung hierzu innerhalb eines Monats schriftlich äußern. Entspricht sie dem Antrag nicht, so teilt sie ihre Gründe schriftlich mit. Die Mitarbeitervertretung kann die Schlichtungsstelle anrufen, wenn sich die Dienststellenleitung ohne Grund nicht innerhalb der genannten Frist geäußert hat.

Zum erzwingbaren Initiativrecht: Handelt es sich bei der beantragten Maßnahme um eine soziale Angelegenheit nach § 36 MAVG, so ist die Mitarbeitervertretung berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Ablehnung die Schlichtungsstelle anzurufen und die Anordnung der Maßnahmen zu beantragen.

 5. Informationsrecht
Die MAV kann ihre Aufgaben sowie ihre Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte nur sachgemäß wahrnehmen, wenn sie alle Informationen über die entsprechenden Angelegenheiten erhält. Sie ist daher stets rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Dazu sind ihr alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zu überlassen. In Mitbestimmungs- und Mitwirkungsfällen muss die MAV mindestens zwei Wochen vor der Durchführung der beabsichtigten Maßnahme unterrichtet werden.

Die MAV ist des Weiteren umfassend zu unterrichten, sie muss also alle Informationen erhalten, die zur Beurteilung eines Sachverhaltes nötig sind und die ihrer Natur nach nicht geheimhaltungsbedürftig sind. Dabei gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes nicht zwischen Dienststellenleitung und MAV, da auch die MAV-Mitglieder der Schweigepflicht unterliegen. Vorenthalten werden dürfen ihr in personellen Angelegenheiten nur Führungszeugnisse, Strafurteile und Gesundheitszeugnisse. In Personalakten hat die MAV nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des betroffenen Mitarbeiters ein Einsichtsrecht. Ansonsten muss sachlich begründet werden können, weshalb eine Information der MAV zu Recht vorenthalten wird.

Können sich MAV und Dienststellenleitung nicht darüber einigen, welche Unterlagen erforderlich sind, so müssen sie eine Einigung durch eine Aussprache anstreben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Leitung die MAV nach § 34 Abs. 1 MAVG bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen hat. Ist eine Einigung auch dann nicht erreichbar, muss die Schlichtungsstelle entscheiden. Die Unterlagen sind der MAV bis zur Sitzung zu überlassen, in der die Angelegenheit abschließend beraten und beschlossen wird. Sie müssen danach an die Dienststellenleitung zurück​gegeben werden. Kopien dürfen von den Unterlagen nicht angefertigt werden. Den Umfang des Informationsrechts nach § 22 MAVG hat die Schlichtungsstelle in diesem Sinne noch einmal erläutert und im Amtsblatt 1990, S. 4, veröffentlichen lassen.

6. Informationspflichten in Personalangelegenheiten

Bei Einstellungen sind die Bewerbungsunterlagen aller Bewerbenden auf Antrag vorzulegen und der MAV für die zweiwöchige Dauer der Zustimmungsfrist zu überlassen. Dazu gehören das Bewerbungsschreiben, der Personalfragebogen, der Lebenslauf mit Lichtbild, die Zeugnisse und gegebenenfalls das Ergebnis von Auswahlprüfungen. Die Bewerbungsunterlagen sind der MAV auf Antrag vollständig vorzulegen, sonst genügen die Unterlagen der Bewerbenden der engeren Wahl und der Mitarbeitenden aus dem Vertretungsbereich der MAV. Zur Bearbeitung einer Einstellung benötigt die MAV folgende Informationen: 

· Die genauen Personalien mit Name und Anschrift, Familienstand, Kinderzahl und Geburtsdatum sowie Informationen über die Eingruppierung (Einzelgruppenplan, Fallgruppe, Vergütungsgruppe),

· die fachliche und persönliche Eignung in Form von Zeugnissen,

· besondere Eigenschaften,

· die vereinbarte Arbeitszeit,

· die Dienststelle,

· die Tätigkeitsbeschreibung (Dienstanweisung),

· ein mögliches Befristungsende mit Befristungsgrund,

· die Dauer der Probezeit,

· die vertraglichen Nebenabreden,

· eine mögliche Schwerbehinderung,

· eine mögliche Schwangerschaft,

· vorgesehene abweichende arbeitsvertragliche Regelungen.

Die Auskunft muss so erschöpfend sein, dass sich die MAV ein genaues Bild des möglichen Mitarbeitenden machen kann. Ein Anspruch auf Teilnahme der MAV an Vorstellungsgesprächen besteht nicht, der Abschluss einer entsprechenden Dienstvereinbarung ist empfehlenswert.

Bei geplanten Kündigungen sind neben den Personalien, dem Kündigungstermin und der Kündigungsfrist auch die Kündigungsgründe als überprüfbare Tatsachen anzugeben. Arbeitsgerichte erkennen die Kündigungsgründe in einem Kündigungsschutzverfahren nur an, wenn sie auch der MAV mitgeteilt worden sind.

Die Zustimmungsfrist bei Mitbestimmungsangelegenheiten beginnt erst nach Vorliegen sämtlicher nötiger Informationen. Fehlende Unterlagen können nachgefordert werden, wobei auch hier die Zustimmungsfrist erst mit dem Vorliegen beginnt. Eine trotz Anmahnung unvollständige Unterrichtung berechtigt zur Verweigerung der Zustimmung.

7. Erörterungspflicht, Behinderungsverbot und Schweigepflicht

Erörterungspflicht

§ 39 Abs. 3; § 40 Abs. 1 MAVG sehen vor, dass die Dienststellenleitung die beabsichtigte mitbestimmungs- oder mitwirkungspflichtige Maßnahme mit der MAV nur auf deren Verlangen erörtern muss. In diesen Fällen ist der MAV der Informationsstand der Dienststellenleitung zugänglich zu machen, sie ist also schriftlich oder mündlich über alle Aspekte der geplanten organisatorischen oder wirtschaftlichen Angelegenheit zu unterrichten.

Bei Personalangelegenheiten von Mitgliedern der Dienststellenleitung und von Personen, die nicht von der MAV vertreten werden, hat die MAV kein Beteiligungsrecht . Dazu zählen etwa Pfarrerinnen oder Pfarrer als Mitglieder im Kirchenvorstand.

Behinderungsverbot

Die Mitarbeitervertretung darf in der Ausübung ihrer Befugnisse nach § 16 MAVG nicht behindert werden,. wie etwa durch  die Verweigerung von zustehenden Unterlagen und Informationen sowie auch durch Hindernisse und Erschwernisse bei der Informationsbeschaffung.

Schweigepflicht

Die MAV hat über die ihr bekannt gewordenen Informationen Stillschweigen zu bewahren, wenn die Informationen ihrer Natur nach geheimhaltungsbedürftig sind. Dazu zählen etwa Personalangelegenheiten. Diese Schweigepflicht besteht auch, wenn die Vertraulichkeit von der Dienststellenleitung angeordnet worden ist. Diese Anordnung muss sachlich gerechtfertigt sein und darf nicht willkürlich eingesetzt werden. Innerhalb der MAV besteht nur eine Schweigepflicht gegenüber den aus einer Personalakte bekannt gewordenen Personalangelegenheiten; die Dienststellenleitung kann unter den MAV-Mitgliedern keine Geheimhaltung verlangen, wie § 20 MAVG regelt.

 8. MAV-Tätigkeit

Die MAV-Tätigkeit ist ein unentgeltliches Ehrenamt. Sie ist jedoch keine Freizeitbeschäftigung, sondern zählt grundsätzlich zur bezahlten Arbeitszeit. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten die MAV-Mitglieder deshalb Dienstbefreiung. Ein oder mehrere MAV-Mitglieder können daneben auch für eine bestimmte Stundenzahl vollständig von der Arbeit freigestellt werden.

Dienstbefreiung (§ 17 MAVG)

Die Mitglieder der MAV sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit zu befreien, soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Können die Aufgaben der MAV aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, so ist den Mitgliedern Freizeitausgleich zu gewähren, soweit sie für ihre Tätigkeit als Mitglied der MAV mehr als vier Stunden Freizeit im Monat aufgewendet haben. Der Umfang der außerhalb der Arbeitszeit erbrachten Tätigkeit ist vom Vorsitzenden der MAV schriftlich zu bestätigen. Ist ein Freizeitausgleich nicht möglich, werden diese Stunden vergütet.

Die Dienstbefreiung bezieht sich auf alle Tätigkeiten, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der MAV-Aufgaben notwendig sind. Dazu zählen die Teilnahme an den Sitzungen der MAV, Gespräche mit der Dienststellenleitung, die Teilnahme an Mitarbeiterversammlungen, die Durchführung von Sprechstunden und Arbeitsplatzbesichtigungen, Gespräche mit den Kollegen oder Geschäftsführungsaufgaben.

Für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen erhalten die MAV-Mitglieder ebenfalls Dienstbefreiung, wenn dort Kenntnisse vermittelt werden, die für die Arbeit der MAV erforderlich sind. Bei der Auswahl von Mitgliedern für die Teilnahme an solchen Veranstaltungen hat die MAV die dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen und der Dienststellenleitung die Teilnehmer sowie den Zeitpunkt und die Dauer der Veranstaltung rechtzeitig mitzuteilen.

Freistellung (§ 18 MAVG)

Die stundenweise vollständige Freistellung kann nach § 18 Absatz 1 bis 3 MAVG durch Vereinbarung zwischen MAV und Dienststellenleitung oder durch Anwendung der gesetzlichen Freistellungsregelung erfolgen.
Die Freistellung darf die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit des Mitgliedes der MAV nicht überschreiten und kann nach ihrem Umfang auf mehrere Mitglieder der MAV verteilt werden. Über die Freistellung beschließt grundsätzlich die MAV: Sie fasst einen Beschluss darüber, wer freizustellen ist. Die Dienststellenleitung muss diesem Antrag entsprechen. Sie hat keinen Einfluss auf die Auswahl der freizustellenden Person. Die Freistellung darf nach § 16 MAVG zu keiner Benachteiligung des freigestellten MAV-Mitgliedes führen.

Arbeitshilfen und Muster finden Sie im Intranet unter http://192.168.5.6/

Petra Knötzele

  
Gleichstellung – wie die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche gefördert wird

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat seit November 2005 ein neues Gleichstellungsgesetz. Was ist neu? 

Im Vergleich zum früheren Gesetz sind nun regionale Gleichstellungsbeauftragte für das Gebiet und die Beschäftigten einer Regionalverwaltungsregion zuständig. In den Regionen der EKHN arbeiten zur Zeit. insgesamt 17 Gleichstellungsbeauftragte. 

Neu ist auch, dass Männer als Gleichstellungsbeauftragte arbeiten. Zur Zeit gibt es einen Mann als regionalen Gleichstellungsbeauftragten. 

Neu ist ebenfalls, dass der Stabsbereich Gleichstellung in der Kirchenverwaltung neu aufgestellt wurde: es arbeiten dort zur Zeit sowohl eine Frau als auch ein Mann, eine Juristin und ein Theologe. Auch für die Pfarrerinnen und Pfarrer der EKHN gilt das neue Gleichstellungsgesetz. Der Stabsbereich Gleichstellung ist für alle Beschäftigten der Kirchenverwaltung und die Pfarrerinnen und Pfarrer zuständig. 

Gleichstellungsbeauftragte handeln im Dienst und im Auftrag der Dienststellen. Sie unterstützen die Dienstellenleitungen, den gesetzlichen Auftrag der Gleichstellungsarbeit im Sinne des Gleichstellungsgesetzes umzusetzen. 

Es wird unterschieden zwischen beruflicher und struktureller Gleichstellungsarbeit. Zu der beruflichen Gleichstellungsarbeit gehört es, bestehende Ungerechtigkeiten des Geschlechterverhältnisses im Beschäftigungsverhältnis zu verändern und zu überwinden. Deshalb sind z. B. Gleichstellungsbeauftragte bei allen Bewerbungsgesprächen zu beteiligen, in denen ein Geschlecht unterrepräsentiert ist. In Ausschreibungstexten wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen des unterrepräsentierten Geschlechtes besonders erwünscht sind. 

Zur beruflichen Gleichstellung gehört es auch, Beschäftigten durch angemessene Angebote den Wiedereinstieg in den Beruf z. B nach der Elternzeit oder nach Krankheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Deshalb ist Gleichstellungsarbeit auch individuelle Beratungsarbeit. 

Strukturelle Gleichstellungsarbeit ist eine politische Aufgabe. Hier gilt es durch Vorträge und andere Veranstaltungen auf Geschlechtergerechtigkeit hinzuwirken. Es sind vor allem bewusstseinsbildende Maßnahmen, um Einstellungen der Männer und Frauen auch zu gesellschaftlich relevanten Themen zu fördern. So ist es sinnvoll und zu unterstützen, dass etwa die Frage nach einem neuen und sich verändernden Verhältnis und Umgang der Väter zu ihren Kindern aufgegriffen und diskutiert wird. Das Feld ist weit. Das Aufgreifen dieser Themen kann Menschen den Zugang zu Kirche und Gemeinde neu eröffnen. So kann Gleichstellungsarbeit durchaus auch als Mitgliedergewinnung verstanden werden. 

Notwendig bleibt es, auf der immer noch bestehenden Ungleichheit von Frauen in Gesellschaft und Kirche hinzuweisen. Deshalb ist es erforderlich, Frauen dafür zu sensibilisieren und zu ermuntern, Leitungsverantwortung in Kirche und Gemeinde zu übernehmen. Sie darin zu unterstützen und zu fördern ist Aufgabe im Sinne der strukturellen Gleichstellungsarbeit. 

Zur Gleichstellungsarbeit in der Kirche gehört es, die Botschaft des Glaubens von der gleichen Würde von Frauen und Männer durch besondere gemeinsame und auch getrennte Angebote sichtbar zu machen. Dazu gehören sowohl Frauengottesdienste und das neue Angebot der  Männerwanderungen. 

Andreas Schwöbel

Auskünfte erteilen die regionalen Gleichstellungsabeauftragten.

Der Stabsbereich Gleichstellung der Kirchenverwaltung: Tel.: 06151/405423 und 06151/405434. 

Der Arbeitskreis der Regionalen Gleichstellungsbeauftragten und der Stabsbereich Gleichstellung haben eine Broschüre zum Thema „Familienfreundlichkeit jetzt“ herausgegeben. Sie liegt in den Gemeinden vor, kann aber auch über das Intranet eingesehen und ausgedruckt werden (http://192.168.5.6/download/pdf/frauen/gleichstellung_familienfreundlichkeit.pdf)
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Wechsel im Pfarramt - Vakanz und Pfarrstellenbesetzung 

Nach einem Stellenwechsel oder einer Pensionierung einer Inhaberin oder eines Verwalters einer Pfarrstelle oder wenn die Pfarrstelle als Ergebnis des Zuweisungsverfahrens aufgehoben wird, kann eine Gemeinde für kürzere oder längere Zeit ohne Pfarrerin oder Pfarrer sein.

Über diese Vakanz ist die Dekanin/der Dekan umgehend zu informieren. Sie oder er regelt bei Vakanzen und in Krankheitsfällen die Vertretung im Pfarramt.

Hat die Pfarrerin/der Pfarrer den Vorsitz im Kirchenvorstand, so übernimmt die gewählte Stellvertreterin/ der gewählte Stellvertreter den Vorsitz. Bei einer länger als zwei Monate dauernden Verhinderung übernimmt die Vertretung im Pfarramt den Vorsitz. Zu ihrer Entlastung muss sich jedoch der Kirchenvorstand verstärkt um die laufenden Verwaltungsgeschäfte und den Fortgang der Gemeindearbeit kümmern. Dabei ist zu achten auf die:

· Kommunikation über die Gemeindesituation mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

· Erledigung der Post (Kontrolle des Ein- und Ausgangs)

· Sicherstellung des Intranet-Zugangs und Pflege des E-Mail-Verkehrs

· Erledigung der Rechnungen 

· Abrechnung der Kollekten

· Förderung der Zusammenarbeit (Weitergabe von Informationen, Klärung von Konflikten, Absprache von Terminen u.a.)

· Mithilfe in der Unterstützung der laufenden Gemeindearbeitsgruppen (z. B. Mithilfe im Kindergottesdienst, Konfirmandenarbeit, Besuchsdienst, Einstellung von Honorarkräften u. a.)

· Betreuung und Überwachung der Gebäude und sonstigen Liegenschaften

· Vakanzrenovierung in Absprache mit dem Bau- und Liegenschaftsreferat der Kirchenverwaltung

Hilfreich ist es, wenn die Gemeinde möglichst umfassend informiert wird:

· Wer ist ansprechbar in der Zeit der Vakanz in seelsorgerlichen Fragen und wer begleitet und übernimmt die eingehenden Taufen, Trauungen oder Beerdigungen?

· Wann ist das Gemeindebüro geöffnet? Bei wem sind Bescheinigungen für Taufe und Trauung etc. erhältlich?

· Ist unter den bisherigen Rufnummern des Pfarramtes ein Anrufbeantworter geschaltet, der über die Vertretungsregelungen und wichtige Rufnummern in der Gemeinde informiert bzw. sind Hinweise auf der möglichen Homepage aufgenommen?

Zu Unterstützung des Kirchenvorstandes bzw. der Vertretungen kann für die Zeit der Vakanz eine vorübergehende Aufstockung der Bürokapazitäten einer Kirchengemeinde bei der Kirchenverwaltung beantragt werden. 

Zeiten der Vakanz bedeuten aber nicht nur eine Belastung. Sie geben dem Kirchenvorstand auch Gelegenheit, seine Verantwortung neu für das gesamte Gemeindeleben wahrzunehmen und neue Impulse zu setzen. Der Fachbereich „Organisationsentwicklung“ in dem neu gegründeten Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision der EKHN (IPOS) in Friedberg bietet in Vakanz- und Konfliktfällen innerhalb der Kirchengemeinde Beratungen an.

Schritte zur Neubesetzung einer Pfarrstelle

Der Kirchenvorstand bilanziert mit der Pröpstin/dem Propst die Gemeindearbeit und erstellt ein Aufgabenprofil für die Pfarrstelle. Der Dekanatssynodalvorstand ist zu beteiligen. Auf der Basis dieser Bilanzierung erarbeitet der Kirchenvorstand einen Ausschreibungstext und leitet diesen auf dem Dienstweg an die Kirchenverwaltung. Dort wird die Ausschreibung der Pfarrstelle für das nächstmögliche Amtsblatt veranlasst. Für Rückfragen steht das Referat Personalservice in Kirchengemeinden und Dekanaten zur Verfügung (Telefon: 06151 – 405 377). Melden sich auf die erste Bewerbung keine geeigneten Bewerber/innen, wird die Stelle erneut ausgeschrieben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine dritte Ausschreibung erfolgen. 

Jede/r bewerbungsfähige Pfarrer/in der EKHN kann sich um ausgeschriebene Pfarrstellen bewerben. Die Bewerbungsunterlagen werden auf dem Dienstweg an die Kirchenverwaltung, Referat Personalservice Kirchengemeinden und Dekanate, eingereicht. Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht der EKHN angehören, können sich nur dann bewerben, wenn ihnen zuvor durch die Kirchenleitung die Übernahme in den Dienst der EKHN in Aussicht gestellt worden ist.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erörtert die Dekanin/der Dekan die Bewerbungen im Kirchenvorstand, der so die Gelegenheit erhält, sich zu den Bewerbungen zu äußern und die Bewerbungsliste zu ergänzen. Für das weitere Verfahren kommt es darauf an, ob die Stelle durch Gemeindewahl oder durch die Kirchenleitung besetzt wird.

Mit Ausnahme der noch vorhandenen Patronatsstellen und einiger reformierter Gemeinden wird jede Pfarrstelle in zeitlicher Reihenfolge zweimal durch Gemeindewahl (Modus A und B) und einmal durch die Kirchenleitung (Modus C) besetzt. Pfarrvikarstellen werden durch die Kirchenleitung nach vorheriger Anhörung des Kirchenvorstandes im Rahmen von Verwaltungsdienstaufträgen besetzt.

Besetzung der Pfarrstelle durch die Gemeinde und die Kirchenleitung

a.) Besetzung durch die Gemeinde (Modus A und B)

Bei der Besetzung durch die Gemeinde wählt der Kirchenvorstand die Pfarrerin/den Pfarrer. Die Dekanin/der Dekan leitet die Wahl und setzt im Benehmen mit dem Kirchenvorstand den Wahltermin fest. Die Wahl kann nur stattfinden, wenn mindestens 2/3 der gesetzlichen Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder sowie der berufenen Kirchenvorstandsmitglieder an ihr teilnehmen.

Wer die Stimmenmehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kirchenvorstandes erhält, ist gewählt. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so ist die Wahl zu wiederholen. Kommt auch im dritten Wahlgang keine Mehrheit zustande, ist die Wahl innerhalb von sechs Wochen zu wiederholen. Wird auch beim erneuten Wahltermin im dritten Wahlgang keine Mehrheit erreicht, so kann die Kirchenleitung nach Anhören des Kirchenvorstandes die Stelle erneut ausschreiben oder eine Bewerber/in zum Stelleninhaber/zur Stelleninhaberin ernennen.

Die Wahl ist der Gemeinde bekannt zu geben. Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung wahlberechtigte Gemeindeglied kann binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch wegen Gesetzwidrigkeit des Besetzungsverfahrens, erheblicher Bedenken gegen Lehre und Lebensführung oder wesentlich eingeschränkter Dienstfähigkeit einlegen. Über Einsprüche entscheidet sodann die Kirchenleitung.

Erfolgt kein Einspruch oder werden die Einsprüche zurückgewiesen und hat die gewählte Pfarrerin/der gewählte Pfarrer durch schriftliche Erklärung die Wahl verbindlich angenommen, so bestätigt die Kirchenverwaltung die Wahl und ernennt die gewählte Pfarrerin/den gewählten Pfarrer zur Inhaberin/zum Inhaber der Pfarrstelle.

b.) Besetzung durch die Kirchenleitung (Modus C)

Bei der Besetzung durch die Kirchenleitung wählt diese nach Anhören des Kirchenvorstandes eine Bewerberin/einen Bewerber aus und stellt sie/ihn der Gemeinde vor. Liegen nach Ablauf der Einspruchsfrist keine Einsprüche vor, ernennt die Kirchenleitung die vorgestellte Person zur Stelleninhaberin bzw. zum Stelleninhaber für zehn Jahre.

c.) Wenn die Pfarrstelle trotz zweimaliger Ausschreibung nicht besetzt werden kann

Kommt eine Wiederbesetzung der Stelle nach den Vorschriften des Pfarrstellengesetzes nicht zustande, weil z. B. keine Bewerbungen eingehen, so kann die Kirchenleitung eine Pfarrerin/einen Pfarrer oder eine Pfarrvikarin/einen Pfarrvikar nach Anhören des Kirchenvorstandes mit der Verwaltung der Pfarrstelle beauftragen. Der Dienstauftrag ist auf Dauer von höchstens fünf Jahre zu befristen und kann verlängert werden. Die Stelle kann für die Dauer dieses Verwaltungsdienstauftrages nicht ausgeschrieben werden.

Zehn-Jahres-Bilanzierung

Alle zehn Jahre hat der Kirchenvorstand gemäß § 35 Absatz 4 Pfarrerdienstgesetz zu überprüfen, ob er die Tätigkeit mit der Pfarrstelleninhaberin oder dem Pfarrstelleninhaber weiter fortsetzen möchte. Ist dies der Fall, wird die Inhaberschaft um fünf Jahre verlängert. Spricht sich der Kirchenvorstand gegen eine weitere Zusammenarbeit aus, hat sich die Pfarrstelleninhaberin oder der Pfarrstelleninhaber binnen zwei Jahren um eine neuen Stelle zu bewerben. Näheres zu dem Bilanzierungsverfahren findet sich in dem „Leitfaden für das Verfahren nach 10 Jahren Inhaberschaft einer Gemeindepfarrstelle“. 

„Ungedeihlichkeitsverfahren“

Bei dem so genannten Ungedeihlichkeitsverfahren handelt es sich um ein Instrument, mit dessen Hilfe die Zusammenarbeit zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand ohne Schuldvorwurf von der Kirchenleitung beendet werden kann. Das Verfahren ist im Einzelnen in den §§ 35a ff. Pfarrerdienstgesetz geregelt. Die Kirchenverwaltung berät und begleitet die Beteiligten bei den einzelnen Verfahrensschritten. 

Gerhard Eller

Ines Flemmig

Antje Hardegen
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Zwischen Bilanz und Aufbruch –

Empfehlungen für den Wechsel im Pfarramt

Der Kirchenvorstand bilanziert mit der Pröpstin/dem Propst die Gemeindearbeit und erstellt ein Aufgabenprofil für die Pfarrstelle. Der Dekanatssynodalvorstand ist zu beteiligen. Auf der Basis dieser Bilanzierung erarbeitet der Kirchenvorstand einen Ausschreibungstext.

So steht es nüchtern geschrieben. Aber was bedeutet das für einen Kirchenvorstand? Geht es da um eine weitere Pflichtsitzung, oder könnte es sich da auch um eine wichtige Weichenstellung handeln?

Der Wechsel in einem Pfarramt ist auf Seiten des Kirchenvorstands und der Gemeinde mit unterschiedlichen Gefühlen begleitet. Das reicht von tiefem Bedauern und Abschiednehmen von einer langen und guten gemeinsamen Zeit über ein Ins-Auge-Fassen neuer Chancen bis hin zu großer Erleichterung. In der Regel kommen diese Gefühle nicht in Reinkultur, sondern in Mischformen vor.

Wo Emotionen im Spiel sind sollten Regeln gefunden werden, um die Situation sachlich beurteilen und daraus Konsequenzen für die Ausschreibung ziehen zu können. Panikmache wie „Einen solchen Pfarrer bekommen wir nie wieder“ oder übertriebene Euphorie „Mit dem neuen Pfarrer / der neuen Pfarrerin wird alles besser“ sollten durch sachbezogene Überlegungen geerdet werden. Wie kann das geschehen?

1. Situation

In einem ersten Schritt sollte der Sachstand der gegenwärtigen Gemeindearbeit erhoben werden. Vorliegende Visitationsergebnisse, ein von Pröpsten und Pröpstinnen versandter Fragebogen mit statistischen und inhaltlichen Fragen, ein aufmerksamer Blick in die letzten Gemeindebriefe, statistische Zahlen der Kommune über Alterspyramide und demografische Entwicklung sowie eine ehrliche Bestandsaufnahme der Gottesdienste, Einrichtungen, Gruppen und Kreise und ihrer Akzeptanz können dabei hilfreiche Einblicke bieten. In der Regel kommt eine Menge von gemeindlichen Aktivitäten zusammen, die vielen wichtig sind und auf die mit einem gewissen Stolz verwiesen werden kann: Das ist unsere Gemeinde. So stellen wir uns dar. Viele Menschen suchen und finden bei uns ihre geistliche Heimat. Das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Darauf wollen wir achten.

2. Veränderungsbedarf

Natürlich gibt es in jeder Gemeinde Veränderungsbedarf. Sei es, weil eine bestimmte Arbeit seit langem immer so gelaufen und deshalb nie in Frage gestellt worden ist, sich jetzt aber Probleme auftun; sei es, weil Arbeitsbereiche mangels Masse in sich zusammengefallen sind. Wo sieht der Kirchenvorstand Veränderungsbedarf? Welche Arbeitsbereiche müssten überprüft, gegebenenfalls zugunsten anderer, noch nicht bearbeiteter Felder beendet werden? Es empfiehlt sich, an dieser Stelle alle zu Wort kommen zu lassen und Methoden zu finden, um alle Voten auch zu veröffentlichen. In der Regel wird an dieser Stelle vieles geäußert. Aufgabe wird es sein, aus vielen Veränderungswünschen durch Diskussion und Entscheidung (z.B. durch Vergabe von Klebepunkten auf dem Flip-Chart) eine Prioritätenlisten zu erstellen und maximal drei Veränderungsnotwendigkeiten festzuhalten, die dann auch in die Ausschreibung kommen. („Was wir uns vornehmen…“).

Ein hilfreiches Instrument in dieser Phase ist die SPOT-Analyse. Mit ihr werden die Dinge festgehalten, die gut laufen, es werden die Chancen beschrieben, aber auch die Probleme und möglichen Gefährdungen in der Zukunft (siehe unten).

3. Profile

Sind die Schritte 1 und 2 sorgfältig gegangen und nicht übersprungen worden, kann auch der 3. Schritt gelingen. Die Frage lautet nicht „Wie stelle ich mir den idealen Pfarrer vor, der alles kann und auch macht?“, sondern sie lautet „Welches Profil sollte der/die zukünftige Pfarrer/in mitbringen, um in dieser Gemeinde mit ihrem eigenen Profil (s. “Derzeitige Situation”) und ihrem Veränderungsbedarf gut anknüpfen zu können?“. Insofern geht es nicht darum, nun alte und neue Verpflichtungen aufzulisten, sondern zu beschreiben, welche Haltungen, Kompetenzen und Prägungen der Kirchenvorstand für wichtig hält, weil sie in dieser konkreten Gemeinde vermutlich besonders gefragt sind. Natürlich geht es auch hier nicht um Festlegungen, sondern um Richtungen, die offen sind für Impulse und Einsichten, die jemand von außen mitbringt und kommunikativ in das neue Geflecht von Gemeinde und Kirchenvorstand einbringt. Ausschreibungen, in denen die wöchentliche Begleitung von drei Frauenhilfsgruppen und eines Seniorenclubs erwünscht wird, in denen auf die Wichtigkeit von Geburtstagsbesuchen und die Notwendigkeit, endlich Jungschargruppen aufzubauen hingewiesen wird, in denen der Kontakt zur Mittleren Generation mit dem Ziel der Steigerung des Gottesdienstbesuches gefordert wird, sind eher abschreckend.

4. Die Ausschreibung

In der Ausschreibung sollten angesprochen werden:

· die Lage der Gemeinde und ihre Anbindung an Verkehrswege; es gibt Ehepartner, die beruflich pendeln und deshalb gute Bahn- oder Autobahnanbindungen brauchen.

· die Attraktivität der Region

· die kommunale Zuordnung und Infrastruktur: Kindergärten, Schulen (auch weiterführende), Einkaufsmöglichkeiten. ärztliche Versorgung und anderes mehr. Für Familien mit Kindern sind das wichtige Fragen.

· die Gebäude (Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarrhaus mit genauer Beschreibung in Bezug auf Größe, Amtsteil, Garten).

· die  Darstellung des gemeindlichen Lebens: Das sind wir und das haben wir uns vorgenommen (s.o.).

· die Erwartungen an den neuen Pfarrer / die neue Pfarrerin. (s.o.) Wäre auch ein Pfarrehepaar mit Stellenteilung willkommen?

· die Rolle und das Selbstverständnis des Kirchenvorstands – bei dieser Gelegenheit können Sie Ihr Profil als Kirchenvorstand präsentieren. 

· die Ansprechpartner: Kirchenvorstand, Dekan/Dekanin, Propst/Pröpstin.

Michael Karg

Die SPOT-Analyse

S steht für „Satisfactions“ (die befriedigenden Aspekte heute)

P steht für „Problems“ (die aktuellen Unzulänglichkeiten und Probleme)

O steht für „Opportunities“ (damit sind die Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft gemeint)

T steht für „Threats“ (das sind die möglichen Gefährdungen für die Zukunft)

	
	Gegenwart
	Zukunft

	positiv


	Satisfactions

Was ist an der gegenwärtigen Situation gut, was läuft gut?

Mit welchen Ergebnissen bin ich zufrieden?

Was sind die Gründe dafür, dass es gut läuft?

Strategie: Erhalten und pflegen


	Opportunities

Wo sehen wir unsere Entwicklungsmöglichkeiten?

Welche Chancen wurden bislang noch nicht genutzt?

In welcher Richtung sollen wir unsere Chancen suchen?

Strategie: Nutzen

	negativ


	Problems

Wo gibt es akute Unzulänglichkeiten und Probleme?

Was führt zu Schwierigkeiten und Konflikten?

Was verhindert eine Verbesserung der derzeitigen Situation?

Strategie: Verändern


	Threats

Welche auf uns zukommenden Entwicklungen scheinen ungünstig zu sein?

Was passiert, wenn nichts passiert?

Wo können Probleme, Schwachstellen auftreten? Wo lauern Gefahren?

Strategie: Vermeiden


Arbeitsschritte

1. Einzelarbeit: Jede/r notiert so konkret wie möglich seine Ideen zu den Feldern “Satisfactions“ und „Problems“.

2. Karten werden gesammelt, sortiert, auf die Felder verteilt und nacheinander bearbeitet (nachfragen, ergänzen, erläutern).

3. Wie der erste Schritt: Jetzt zu den Feldern “Opportunities” und “Threats”.

4. Sammeln und ordnen der Karten wie bei Schritt 2.

5. Schwerpunkte setzen – Was sind jeweils die Schwerpunkte in den vier Feldern? (Diskussion)

6. Diskussion der Schwerpunkte: Wie können wir aus den “Problems” und “Threats” Chancen und Möglichkeiten (“Opportunities”) machen und unsere Stärken (“Satisfactions”) bewahren und pflegen? Während der Diskussion die wichtigsten Punkte festhalten (Flipchart).

7. Zum Abschluss: Die nächsten Schritte werden konkret verabredet. Wie geht es jetzt weiter?

Auf eine gute Zusammenarbeit: Kirchenvorstand und Pfarramt 

Bereits im ersten Band des „Handbuchs Kirchenvorstand“ sind die Aufgaben des Kirchenvorstands vorgestellt worden. Im Kirchenvorstand treffen nun zwei Leitungsmodelle aufeinander, die sich gegenseitig ergänzen: Da ist zum einen der durch die Gemeinde gewählte Kirchenvorstand und zum anderen das Pfarramt mit ganz eigenen Aufgaben und Pflichten. Als geborene Mitglieder gehören dann auch die Gemeindepfarrerinnen und –pfarrer dem Kirchenvorstand an. Die gewählten bzw. berufenen Kirchenvorstandsmitglieder sind – genauso wie die Pfarrerinnen und Pfarrer – für die Gemeindearbeit verantwortlich. Und diese gemeinsame Verantwortung erfordert nun eine gute Zusammenarbeit. Damit das gelingt, müssen Pfarrerinnen und Pfarrer wissen, was in die Zuständigkeiten des Kirchenvorstands fällt und umgekehrt müssen die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher die spezifischen und unverwechselbaren Aufgaben und Rechte des Pfarramts kennen. Und dann gibt es schließlich noch Bereiche, in denen beide Seiten sich eng miteinander abstimmen müssen.

Pfarrerinnen und Pfarrer als stellvertretende Vorsitzende oder Vorsitzende des Kirchenvorstands

Pfarrerinnen und Pfarrer sind geborene Mitglieder des Kirchenvorstands. Sofern sich kein gewähltes Kirchenvorstandsmitglied zur Übernahme des Vorsitzes bereit erklärt, müssen sie laut Kirchenordnung und Kirchengemeindeordnung den Vorsitz im Kirchenvorstand übernehmen. In diesem Fall ist die Pfarrerin oder der Pfarrer auch für die kirchengemeindliche Verwaltung verantwortlich (KGO).

Die Kirchengemeindeordnung regelt, dass Pfarrerinnen oder Pfarrer mindestens den stellvertretenden Vorsitz im Kirchenvorstand übernehmen müssen. Daher sind sie in jedem Fall in die Leitung des Kirchenvorstands eingebunden. Sie haben damit automatisch zwei Rollen inne: Auf der einen Seite übernehmen sie pfarramtlichen Aufgaben, auf der anderen Seite die des Kirchenvorstands in Vorsitz oder Stellvertretung. Für die Pfarrerin oder den Pfarrer wird es daher in der täglichen Arbeit immer wieder eine Herausforderung sein, sich klar zu machen, welchen „Hut“ er oder sie gerade auf hat.

Pfarramtliche Aufgaben der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirchengemeinde

Pfarrerinnen und Pfarrer sind laut Kirchenordnung zum kirchlich geordneten öffentlichen Dienst am Wort in Verkündigung und Sakramentsverwaltung berufen, was vor allem durch Gottesdienste, Seelsorge und Unterweisung geschieht. Sie leiten den Gottesdienst nach den dafür geltenden Ordnungen. 

 Sie nehmen die Amtshandlungen Taufe, Trauung, Konfirmation, Beerdigung und Aufnahme in die Kirche vor und erteilen die Erlaubnis (Dimissioriale), wenn eine Amtshandlung durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer vorgenommen werden soll. Sie unterstützen und beraten Pfarrdiakoninnen und Pfarrdiakone, Prädikantinnen und Prädikanten, Lektorinnen und Lektoren und andere dazu beauftragte Gemeindemitglieder in der Teilhabe am Dienst der Verkündigung. Sind in einer Gemeinde mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer eingesetzt, sind sie zur geregelten Zusammenarbeit verpflichtet. Eine gemeinsam mit dem Kirchenvorstand erarbeitete Pfarrdienstordnung kann hier für die notwendige Klarheit sorgen. Pfarrerinnen und Pfarrer sind laut Kirchenordnung zur Teilnahme an den Dekanatskonferenzen und den gesamtkirchlichen Pastoralkollegs sowie im Regelfall zur Erteilung von Religionsunterricht verpflichtet. 

Neben diesen Aufgaben sind die Pfarrerinnen und Pfarrer noch für weitere pfarramtliche Verwaltungsaufgaben verantwortlich:

· Führen der Kirchenbücher (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Kirchenbuchordnung) und Beurkundungswesen, 

· Führen der Pfarrchronik (§ 5 der Chronikverordnung),

· Siegelführung für pfarramtliche Zwecke (§ 4 Siegelordnung).

Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer unterliegen laut Kirchenordnung der allgemeinen Dienstaufsicht der zuständigen Dekaninnen und Dekane.

Verzahnung der Aufgaben von Kirchenvorstand und Pfarrerin oder Pfarrer

Sowohl der Kirchenvorstand als auch die Pfarrerin oder der Pfarrer haben in der Kirchengemeinde festgelegte und klar zugeordnete Aufgabenbereiche. Daneben gibt es Bereiche, die eng verzahnt sind und einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit bedürfen. Das wird nur dann reibungslos gelingen, wenn beide Partner zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt tun. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen: 

Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde, doch die  Pfarrerin oder der Pfarrer darauf zu achten, dass die in der „Gemeinde eingerichteten Dienste ordentlich und treu verwaltet werden“ (Kirchenordnung, KO). Sie oder er ist also mitverantwortlich dafür, dass das Gemeindeleben dem Auftrag der Kirche entspricht. Ein anderes Beispiel: Pfarrerin und Pfarrer sind für Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung und (Wieder-)Aufnahme in die Kirche zuständig. In Bindung an das Ordinationsgelübde können sie die Vornahme von Amtshandlungen im Einzelfall ablehnen. Aufgrund spezieller Regelungen in der Kirchengemeindeordnung und der Lebensordnung der EKHN entscheidet der Kirchenvorstand in diesen Fällen über die Zulässigkeit der Amtshandlung. Hält er die Amtshandlung für zulässig, benennt die zuständige Dekanin oder der zuständige Dekan im „Ernstfall“ eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer für die Ausführungder Amtshandlung. Auch die Gottesdienste können nur in Abstimmung zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern geplant und abgehalten werden. Zwar ist die Leitung des Gottesdienstes gemäß Kirchenordnung dem Pfarramt zugeordnet, doch für die Gottesdienstordnung ist der Kirchenvorstand zuständig. Pfarrerin und Pfarrer müssen sich daher an die bestehende Gottesdienstordnung halten. Ein weiterer Berührungspunkt besteht, wenn es um das so genannte Kanzelrecht geht. Nach diesem ungeschriebenen Recht sind Pfarrerinnen und Pfarrer befugt,  Gottesdienste und Amtshandlungen in den Gottesdienststätten der Kirchengemeinde selbst zu halten und allein darüber zu bestimmen, welche anderen Personen dort Gottesdienste und Amtshandlungen vollziehen dürfen. Da der Kirchenvorstand die Gemeinde nach Schrift und Bekenntnis leitet und das Hausrecht für alle Gebäude der Kirchengemeinde hat, ist für den Einsatz anderer Pfarrerinnen, Pfarrer, Prädikantinnen und Prädikantenein Einvernehmen zwischen Kirchenvorstand und Pfarrerin oder Pfarrer erforderlich, d.h. beide müssen dem Einsatz zustimmen. Die Liste der Berührungspunkte lässt sich noch weiter fortsetzen: Ist eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für mehrere Kirchengemeinden zuständig oder nur im Teildienst beschäftigt, müssen die Dienste der Pfarrerin bzw. des Pfarrers durch eine Pfarrdienstordnung geregelt werden. Diese wird gemäß Kirchenordnung und Kirchengemeindeordnung vom Kirchenvorstand aufgestellt. Sie bedarf des Einvernehmens mit der betroffenen Pfarrerin oder dem betroffenen Pfarrer, ehe sie vom zuständigen Dekanatssynodalvorstand genehmigt werden kann. Ein letztes Beispiel: Für die Gestaltung des Konfirmandenunterrichts sind gemäß Kirchenordnung Pfarrerinnen und Pfarrer zuständig. Ziele und Inhalte der Konfirmandenarbeit sind nach der Lebensordnung jedoch mit dem Kirchenvorstand einvernehmlich festzulegen.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kirchenvorstand und Pfarramt ist nicht nur deshalb anzustreben, weil sie nach dem Gesetz gefordert ist. Es ist Teil unseres Selbstverständnisses als Christen, aufeinander zuzugehen und ein offenes Miteinander zu pflegen – und hier sollten Kirchenvorstand und Pfarrerin oder Pfarrer ein gutes Vorbild für die Gemeinde sein. 
Petra Zander

Wir unterstützen Sie!

Ehrenamtsakademie und IPOS - Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision

Die Ehrenamtsakademie 

Die Ehrenamtsakademie der EKHN wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, die „Ehrenamtlichen in institutionellen Leitungsämtern“ (Ehrenamtsgesetz § 9 Abs. 1)zu fördern und das Ehrenamt weiterzuentwickeln. 

Seit 2006 gibt es die Geschäftsstelle der Ehrenamtsakademie in der Kirchenverwaltung.

Anlaufstelle 

Die Geschäftsstelle der Ehrenamtsakademie in der Kirchenverwaltung ist derzeit eine Anlaufstelle für  Fragen des Ehrenamts. Ehrenamtliche und Hauptamtliche bekommen hier erste Informationen zu Fragen des Rechts, der Versicherungen, Formen der Anerkennung. Interessierte erhalten Auskünfte zu Fortbildungen zum Ehrenamt und können sich beraten lassen. 

Fortbildung

Die Ehrenamtsakademie richtet sich in erster Linie an leitende Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden und Dekanaten der EKHN.

Sie bietet Fortbildungen in Kooperation mit den Zentren der EKHN an, insbesondere mit dem Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision in der EKHN (IPOS).

Es gibt überregionale und regionale Veranstaltungen, deren Themen von Leitungskompetenz, strategischer Planung, theologischer Orientierung und praktischem Leitungshandeln bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Personal, Finanzen, Bau und Recht der EKHN reichen.

Regionale Standorte der Ehrenamtsakademie

In Zusammenarbeit mit den Dekanaten baut die Ehrenamtsakademie ein Netz regionaler Standorte der Ehrenamtsakademie auf. Mindestens zwei Dekanate können zusammen einen Standort der Ehrenamtsakademie gründen.

An jedem Standort gibt es Kontaktpersonen, die Auskunft über das jeweilige regionale Programm geben können. Dieses wird je nach Bedarf und Nachfrage in der Region zusammengestellt und dort angeboten. Den Ehrenamtlichen werden so weite Wege erspart, die Kosten sind gering.

Zuschüsse

Die Ehrenamtsakademie kann Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in Leitungsfunktionen gewähren. Sie unterstützt Projekte, die das Ehrenamt in der EKHN weiterentwickeln.

Das Fortbildungsprogramm

Das aktuelle Programm der Ehrenamtsakademie findet sich in den EKHN-Mitteilungen, auf der Homepage der Ehrenamtsakademie (www.ehrenamtsakademie-ekhn.de), im Veranstaltungskalender der EKHN: www.ekhn.de sowie in „WissensWerte“, dem Fortbildungsprogramm der EKHN. 
Informationen über die regionalen Angebote gibt es im Dekanatsbüro, bei den Kontaktpersonen der Standorte, in den Flyern der regionalen Ehrenamtakademien, den EKHN-Mitteilungen und auf der Homepage der Ehrenamtsakademie.
Kontakt

Geschäftsstelle der 

Ehrenamtsakademie der EKHN

Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Telefon:   0615/405- 355

E-mail: ehrenamtsakademie@ekhn.de
www.ehrenamtsakademie-ekhn.de
IPOS – Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Zum 1. Januar 2010 hat die EKHN ein kirchliches Institut mit dem Namen IPOS gegründet. Es vereint die bisherigen Zentren für kirchliche Personalberatung (ZKP) und für Organisationsentwicklung und Supervision (ZOS). Das Institut hat die drei Fachbereiche „Personalberatung“, „Organisationsentwicklung“ und „Supervision“. Sein Sitz ist in Friedberg (Oberhessen).

Fachbereich Personalberatung

Das Beratungsangebot richtet sich vorwiegend an kirchliche Einrichtungen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Dienstleistungen des Fachbereichs umfassen vor allem Laufbahnberatung, Bewerbungstraining, die Erarbeitung von Persönlichkeits- und Kompetenzprofilen, Krisen- und Konfliktbewältigung sowie die persönliche Weiterentwicklung von Führungskräften. Auch werden Einzelne oder Gruppen in schwierigen Arbeits- und Lebenssituationen begleitet, indem ihre Situation analysiert sowie Lösungsmöglichkeiten entwickelt und gemeinsam umgesetzt werden.

Telefon: 06031-162990

Email: Renate.Gantz-Bopp.zkp@ekhn-net.de
Wieder eine namentliche Nennung des Ansprechpartners …

Fachbereich Organisationsentwicklung/Gemeindeberatung

Organisationsentwicklung begleitet Entwicklungsprozesse von Organisationen. Sie hilft, mit der Spannung zwischen Erneuern und Bewahren umzugehen, Entwicklungschancen zu erkennen und zu nutzen und komplexe Prozesse zu strukturieren. Auch trägt sie dazu bei, dass Organisationen ihren Auftrag erfüllen können. Gemeindeberatung vereint Organisationsentwicklung mit dem Wissen um kirchliche Strukturen, Traditionen und Werte. Theologische und beraterische Fachkompetenz fließen hier zusammen.

Das beraterische Angebot umfasst u.a.: Rückblick/Bilanz – Leitbild-, Profil-, Konzeptions- und Strategieentwicklung – Teamentwicklung – Führung/Leitung – Konfliktmanagement – Regionale Entwicklung der Kirche – Projektmanagement – Qualitätsentwicklung/Evaluation.

Der Fachbereich bietet seit über 30 Jahren auch die Ausbildung in Organisationsentwicklung/ Gemeindeberatung an.

Telefon: 06031-162970

Email: zos@ekhn-net.de

Fachbereich Supervision

Supervision ist das Nachdenken in Beruf und Ehrenamt, um “Ver-wicklungen” zu verstehen, “Ent-wicklungen” zu fördern und passende Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Es wird dabei über das Zusammenwirken von Aufgaben, Rollen, von Organisation, Arbeitsbeziehungen und der eigenen Person gesprochen, um berufliche Prozesse und Anforderungen, wie auch Schwierigkeiten und Konflikte, zu verstehen. Das Ziel ist, Fachwissen, Werte, Denken, Fühlen, Handeln und Glaube miteinander in Einklang zu bringen, um so eine aufgaben- und situationsangemessene Arbeit zu fördern.

Der Fachbereich bietet Team-, Leitungs-, Gruppen- und Einzelsupervision an.

Schwerpunkte sind dabei unter anderem: 

· Begleitung von Veränderungsprozessen; 

· Ratsuchende verstehen; 

· Klärungsprozesse in Arbeitsgruppen und Teams; 

· Krisen und Konflikte; 

· berufliche Neuanfänge und Übernahme neuer Aufgaben oder Konzepte.

Supervision kann von Haupt- und Ehrenamtlichen in der EKHN und dem Diakonischen Werk beansprucht werden. Rahmen und Qualitätsstandards der Supervision sind in der Supervisionsordnung der EKHN/DWHN geregelt.

Telefon: 06031-162972

Email: zos@ekhn-net.de
Coaching, Fortbildung und die Begleitung und Mediation von Konflikten bieten die Fachbereiche gemeinsam an. 

Hinzu kommt noch der Auftrag des Zentralen Konfliktbeauftragten (Kontakt über das „Konflikt-Handy“: 0151-12141349).

Weitere Informationen unter

www.zos-ekhn.de
www.personalberatung-ekhn.de
IPOS

Kaiserstr. 2 - 61169 Friedberg

Die Autorinnen und Autoren

1. Bauz, Gerd; Studienleiter und Gemeinde-/Organisationsberater im Zentrum für Organisationsentwicklung und Supervision, Friedberg

2. Barschke, Martin; Projektleiter für den Bereich „Ambulante pflegerische Dienste“ im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Frankfurt

3. Buff, Wolfgang M.A.; Beauftragter für die Begleitung von Zivildienstleistenden, Zentrum Ökumene, Frankfurt 

4. Burkhardt, Dietmar; Pfarrer und Kirchenrat, Referent für interne Kommunikation der EKHN, Darmstadt

5. Dittmar, Iris; Gemeindesekretärin und Prädikantin,Darmstadt  

6. Eller, Gerhard; Jurist und Kirchenrat, Personal-Einsatz Pfarrer im Referat Personalservice Kirchengemeinden und Dekanate der EKHN, Darmstadt

7. Engler-Heidle, Helga; Pfarrerin und Geschäftsführerin der Ehrenamtsakademie, Darmstadt

8. Eyrich, Siegfried Dipl.-Ing; Koordinator für Arbeitssicherheit in der EKHN, Darmstadt

9. Flemmig, Ines; Pfarrerin und Oberkirchenrätin, Leiterin des Referats Personalservice Kirchengemeinden und Dekanate der EKHN, Darmstadt

10. Hardegen, Antje; Juristin und Referentin für  Dienstrecht, Pfarrdienstrecht und Kirchenbeamtenrecht der EKHN, Darmstadt 

11. Herrenbrück, Sabine; Leiterin des Fachbereichs Kindertagesstätten im Zentrum Bildung, Darmstadt

12. Karg, Michael; Pfarrer und Propst für den Propsteibereich Nordnassau

13. Knötzele, Dr. Petra; Juristin und Kirchenrätin, Fachreferentin für Personalrecht der EKHN

14. Lieske, Roland; Beauftragter für den Gemeindepädagogischen Dienst der EKHN, Darmstadt

15. Münster, Michael Graf; Landeskirchenmusikdirektor, Kantor, Leiter der Abteilung Kirchenmusik im Zentrum Verkündigung, Frankfurt am Main

16. Pontzen, Ingrid; Leiterin des Referats „Freiwillige Soziale Dienste und Zivildienst“ im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Frankfurt

17. Schwöbel, Andreas; Pfarrer und  bis 31. Januar 2010 Theologischer Referent im Stabsbereich Gleichstellung der EKHN, Darmstadt

18. Voege, Josef; Vorsitzender des Küsterbundes der EKHN, Sulzbach

19. Wißgott, Karin; Mitarbeiterin im Referat Personalrecht der EKHN, Darmstadt

20. Zander, Petra; Kirchenrätin, Referentin für Gemeinde- und Verbandsrecht der EKHN, Darmstadt

Abkürzungsverzeichnis

A

Abl.

Amtsblatt

ACK

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

Akf

Arnoldshainer Konferenz

ArbPlSchG
Arbeitsplatzschutzgesetz

B

BAT

Bundesangestelltentarif

BerzGG/BEEG



Bundeserziehungsgesetz

D

DEKT

Deutscher Evangelischer Kirchentag

DS

Dekanatssynode

DSO

Dekanatssynodalordnung

DSV

Dekanatssynodalvorstand

DSWO
Dekanatssynodalwahlordnung

DW

Diakonisches Werk

DWHN
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau

E

ECKD

EDV-Centrum für Kirche und Diakonie

EFH

Evangelische Fachhochschule Darmstadt

EKD

Evangelische Kirche in Deutschland

EKHN

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

EKK

Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel

EKKW

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

EKU

Evangelische Kirche der Union

EMO 

Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten

EMS

Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland

epd

Evangelischer Pressedienst

ERV

Evangelischer Regionalverband

F

FSJ

Freiwilliges soziales Jahr

G

GAW

Gustav-Adolf-Werk

GEP

Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik

gGmbH
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

I

IVGM

Interessenverband der Gemeindepädagoginnen und 

Gemeindepädagogen

K

KDAVO
Kirchlich-Diakonische Arbeitsvertragsordnung

KDO

Kirchliche Dienstvertragsordnung

KGO

Kirchengemeindeordnung

KGWO
Kirchengemeindewahlordnung

KHO

Kirchliche Haushaltsordnung

KiGo

Kindergottesdienst

KL

Kirchenleitung

KO

Kirchenordnung

KP

Kirchenpräsident

KR/KRin
Kirchenrat/Kirchenrätin

KSchG
Kündigungsschutzgesetz

KSO

Kirchensynodalordnung

KSV

Kirchensynodalvorstand

KSWO

Kirchensynodalwahlordnung

KV

Kirchenvorstand

KZVK

Kirchliche Zusatzversorgungskasse Darmstadt

L

LO

Lebensordnung

LGA

Leitendes Geistliches Amt

M

MAV

Mitarbeitervertretung

MAVG

Mitarbeitervertretungsgesetz

O

OKR/OKRin
Oberkirchenrat/Oberkirchenrätin

P

„Paulusplatz“
Kirchenverwaltung der EKHN

PGR

Pfarrgemeinderat (römisch-katholisch)

R

Regionalverband siehe ERV

RPA

Religionspädagogisches Amt oder Rechnungsprüfungsamt

RPZ

Religionspädagogisches Studienzentrum

S

SELK

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche

T

TzBfG

Teilzeit- und Befristungsgesetz

U

UEK

Union Evangelischer Kirchen

V

VELKD
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands

VEM

Vereinte Evangelische Mission

VKM

Verband kirchlicher Mitarbeiter/innen

Z

ZDL (Zivi)
Zivildienstleistender

Das Abkürzungsverzeichnis für sämtliche Gesetze und Verordnungen finden Sie unter: „www.ekhn.de“ ( A bis Z ( Recht der EKHN.

Wie kommen wir ins Intranet? 
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EKHN-Beschäftigte 2008 (mit mindestens einer halben Stelle)





Erzieher/innen 5.033


Pfarrstellen 1.550


Sekretariat und Sachbearbeitung 1.369


Krankenpflegeberufe 601


Gemeinde- und Sozialpädagogik, Sozialarbeit 884


Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte 830


Küster/innen und Hausmeister/innen 320


Kirchenmusiker/innen 121


Andere Berufe 2.691


Gesamt 21.826


Aus: Jahresbericht der EKHN 2008/2009





Zahlen müssten aktualisiert werden








KASTEN STATISTIK:





Ehrenamtliche und fest angestelle Mitarbeiter/innen in der EKHN, 2008:





Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 	 	     68.000 





Fest angestellte Mitarbeiter/innen		     20.276
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